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1. Vorbemerkung 

 

Im nachfolgenden Bericht werden, beginnend mit den ĂVorbereitenden Untersuchungenñ zum 

dritten Sanierungsgebiet der Stadt Hann. Münden, über die Entwicklung des städtebaulichen   

Rahmenplanes, sowohl die investiven Maßnahmen als auch die im sogenannten Sanierungs-

gebiet ĂAltstadt IIIñ erfolgten sozialen Maßnahmen umfassend dargestellt. Der Verfasser die-

ses Berichtes hat von 2001-2012 an verantwortlicher Stelle der Stadtverwaltung die Planungen 

und den Umsetzungsprozess begleiten dürfen. Zur Erstellung dieses Berichtes standen ihm 

sämtliche Verwaltungsvorgänge von diesem Sanierungsgebiet zur Einsicht zur Verfügung. 

Mit dem Satzungsbeschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes ĂAltstadt IIIñ 

am 13. November 2001 hat die Stadt Hann. Münden ihre Bemühungen zur Erhaltung und 

Fortentwicklung der historischen Altstadt konsequent fortgesetzt. Bis dahin wurden über einen 

Zeitraum von mehr als 30 Jahren mittels Städtebauförderung in nahezu der Hälfte der histori-

schen, als flächenhaftes Baudenkmal ausgewiesenen Altstadt, städtebauliche und bauliche 

Missstände behoben.  

Bei der neuerlichen Ausweisung eines Sanierungsgebietes hat die Stadt die Sanierungsziele 

auf das vom Bund und dem Land Niedersachsen angebotene Sanierungsprogramm ĂStadt-

teile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadtñ abgestellt. ¦ber dieses Pro-

gramm wurden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt und 

Ortsteilen gefördert. Neben der Beseitigung von baulichen Missständen konnten über ein wei-

teres Förderprogramm ĂLokales Kapital f¿r soziale Zwecke (LOS) Menschen beteiligen. Struk-

turen vernetzen. Mikroprojekte fºrdernñ soziale und beschäftigungswirksame Potenziale vor 

Ort aktiviert werden. Mithilfe des Förderprogramms wurden lokale Initiativen angeregt und un-

terst¿tzt. Hierbei war nicht nur das bis dahin bestehende ĂKumulationsverbotñ aufgehoben 

sondern auch eine Co-Finanzierung nicht erforderlich. 

Die dieses Sanierungsgebiet tragende Grundidee bestand zum Zeitpunkt des Satzungsbe-

schlusses zu gleichen Teilen aus der Beseitigung städtebaulicher und baulicher Missstände 

sowie aus der Aktivierung der im Quartier lebenden Menschen. Während der Einsatz von Städ-

tebaufördermitteln noch bis zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes möglich war, er-

folgte die letzte Förderung von Mikroprojekten im Jahre 2008. Gleichwohl engagieren sich die 

Mitglieder des während der Laufzeit des Sanierungsgebietes gegründeten Vereins Bürgertreff  

e.V. auch heute noch sowohl im Quartier, als auch in dem von ihm angelegten Ăinterkulturellen 

Gartenñ. 

Der heute festzustellende Erfolg im Sanierungsgebiet Altstadt III fußt auf dem Engagement 

vieler haupt- und ehrenamtlicher Akteure sowie derjenigen, die persönlich in ihre Gebäudes-

ubstanz investiert haben. Ihnen allen ist zu danken. Ein besonderer Dank gilt der ehemaligen 

Quartiersmanagerin Viviana Castillo, die sich überaus erfolgreich um die im Sanierungsgebiet 

Altstadt III lebenden Menschen gekümmert hat. 

Aufgrund der Entscheidung des Amtes für regionale Landesentwicklung Braunschweig wurde 

das Sanierungsgebiet ĂAltstadt IIIñ zum 31.12.2019 ausgefºrdert. 
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2. Der Weg zum Sanierungsgebiet Altstadt III 

Stadtsanierung hat als kommunale Aufgabe in Hann. Münden eine lange Tradition. Bereits in 

den Jahren 1967/68 begannen Rat und Verwaltung sich intensiv mit den Fragen der Altstadt-

sanierung, ihrer Planung und organisatorischer Vorbereitung zu befassen. Damals hatte der 

Gesetzgeber noch keine spezielle Regelung der hiermit zusammenhängenden Rechtsfragen 

gefunden. Aber nicht zuletzt wegen der unzerstörten historischen Altstadt mit mehr als 500 

Gebäuden, darunter rund 420 Fachwerkgebäude aus sieben Jahrhunderten, und ihrer unver-

wechselbaren Lage wurde die Stadt im März 1969 vom Niedersächsischen Sozialminister als 

ĂStudien- und Modellvorhaben zur Erneuerung von Stªdten und Dºrfernñ anerkannt.  

Dies führte nach Inkrafttreten des Städtebauförderungsgesetzes im Jahre 1971 zur förmlichen 

Festlegung des Sanierungsgebietes Altstadt I, bestehend aus den Quartieren ĂWasserfront 

zur Fuldañ, ĂQuartier Am Planñ und ĂQuartier am Fangenturmñ mit einer GesamtgrºÇe von circa 

3,25 Hektar. Die Finanzierungsmittel in diesem Sanierungsgebiet betrugen für Erwerb, Um-

setzung und Abrisse, Erschließung und Sanierung von Gebäuden rund 14 Mio. Euro, der Anteil 

der Stadt lag bei 2 Mio. Euro. 

Mehr als 30 Jahre wurde im Plangebiet diskutiert, geplant und gebaut. Die letzten Baumaß-

nahmen erfolgten von 1999 bis 2001 mit dem Bau des Senioren- und Pflegeheims des Herzo-

gin-Elisabeth-Stiftes, sowie dem Ausbau der StraÇe ĂAm Planñ. Unter Ăsanftemñ Druck des 

zuständigen Sozialministeriums erfolgte am 04. März 2002 der Beschluss des Rates der Stadt 

Hann. Münden zur Aufhebung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes ĂAltstadt Iñ. 

Bereits ab der Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts beschäftigten sich Rat und Ver-

waltung mit der Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit eines weiteren Teilgebietes der histori-

schen Altstadt. Nach zwei erfolglosen Anträgen auf Aufnahme in Sanierungsförderungspro-

gramme erfolgte im Jahre 1989 die Aufnahme in das Förderprogramm nach dem Strukturhil-

fegesetz für städtebauliche Maßnahmen. Einen entsprechenden Satzungsbeschluss fasste 

der Rat am 14. September 1989 f¿r das Sanierungsgebiet Altstadt II ĂNºrdliche Altstadtñ in 

einer Größe von 5,25 Hektar.  Infolge der Wiedervereinigung wurde die Städtebauförderung 

im Westen 1993 zu Gunsten der ĂNeuenñ Bundeslªnder ausgesetzt. Danach konnte die Sa-

nierung nur noch aus Mieten, Pachten und Verkaufserlösen fortgesetzt werden. Als Sanie-

rungsmittel standen in diesem Gebiet rund 6,25 Mio. Euro zur Verfügung, darunter ein Eigen-

anteil der Stadt Hann. Münden in Höhe von etwa 2,5 Mio. Euro.  

Da der Niedersächsische Innenminister mit Erlass vom 18. September 2002 die Strukturhil-

femaßnahme für förderungsrechtlich abgeschlossen erklärt hatte, musste die Stadt Hann. 

Münden auch hier das Sanierungsgebiet förmlich aufheben. 

 Mit Hilfe der Fördermittel konnten in den Sanierungsgebieten Altstadt I und II in nahezu der 

Hälfte der historischen, als flächenhaftes Baudenkmal ausgewiesenen Altstadt, städtebauliche 

und bauliche Missstände behoben werden. Den kommunalen Entscheidungsträgern war je-

doch klar, dass Sanierung als eine Daueraufgabe der Stadtentwicklung anzusehen ist. 

Konsequenterweise hat der Rat der Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung vom 05. November 

1999 ein eigenständiges Programm zur Altstadtsanierung beschlossen. Ziel sollte es dabei 

sein, die Sanierung privater Gebäude auch außerhalb der förmlich festgelegten Sanierungs-

gebiete zu fördern. Insbesondere sollte dabei der Wohnungsbestand in der Altstadt zeitgemäß 

verbessert und erweitert werden, um damit einer Verödung und / oder Ghettobildung in der 

Altstadt vorzubeugen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 150 000 Euro bereitgestellt. 
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Im Zuge der Errichtung der äußeren Stadtranderschließung 1996 wurde die zentrale Omni-

bushaltestelle von ihrem alten Standort zwischen Blasius-Kirche und Rathaus an den Bahnhof 

verlegt. Damit eröffnete sich die Chance, die Flächen um Kirche und Rathaus neu zu gestalten. 

In einem bundesweit viel beachteten umfassenden Beteiligungsprozess planten die Mündener 

Bürgerinnen und Bürger, unter der Moderation von Prof. Hans-Günther Burkhardt, zusammen 

mit Freiraumplanern und gestaltenden Künstlern die Neugestaltung der Plätze. Dieses Projekt 

wurde von der EXPO GmbH, die für die Ausrichtung der EXPO 2000 in Hannover verantwort-

lich war, als weltweites Projekt ĂWasserspuren - Wasser sichtbar machenñ anerkannt. 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Plätze wurden die angrenzenden Straßen eben-

falls erneuert. Die in den westlich und südlich angrenzenden Blöcken liegenden Gebäude- und 

Freiflächen wiesen in einigen Bereichen jedoch erkennbaren Erneuerungsbedarf auf, so dass 

sich Rat und Verwaltung zu Beginn des Jahres 2000 mit der Ausweisung eines weiteren Sa-

nierungsgebietes beschäftigten. Trotz extrem schwieriger Haushaltslage -bereits seit 1994 

weist der städtische Haushalt einen steigenden Fehlbedarf aus - beschließt der Rat am 30. 

Mai 2000 die Kosten f¿r ein Sanierungsgebiet ĂAltstadt IIIñ aufzubringen. Schon im Vorfeld 

erhielt die Norddeutsche Gesellschaft für Landesentwicklung, Wohnungsbau und kommunale 

Anlagen mbH (NILEG) den Auftrag, sogenannte ĂVorbereitende Untersuchungenñ (VU) durch-

zuführen. 

 

3. Vorbereitende Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Altstadt III 

Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich ºstlich der stªdtischen Hauptachse ĂLange StraÇeñ, 

beginnend im S¿den an der ĂFuldabr¿ckenstraÇeñ bis zu seiner nºrdlichen Grenze ĂM¿hlen-

straÇe/ZiegelstraÇe/Kirchplatzñ, auf einer Fläche von rund 3,8 Hektar. In dem Gebiet lebten 

zum Zeitpunkt der Untersuchungen im April 2000 insgesamt 910 Menschen. Dies entsprach 

einem Anteil von rund 5 % der Bevölkerung der Kernstadt. Rund 45 % der Bewohner wiesen 

einen Ausländerstatus auf, darunter waren 21 Nationen vertreten. Im Vergleich zur Gesamt-

stadt lebten in diesem Sanierungsgebiet rund sechs Mal mehr Menschen mit einem Auslän-

derstatus. Der Anteil der unter 18jährigen war mit rund 24 % relativ hoch. 

Von den 219 Hauptgebäuden im Sanierungsgebiet befanden sich lediglich 16 % in einem gu-

ten Zustand. Mehr als ein Drittel der Gebäude wiesen erhebliche Sanierungsdefizite auf. Le-

diglich etwa die Hälfte der Gebäude befand sich in einem befriedigenden Zustand. Viele der 

insgesamt 492 Wohnungen hatten keine Zentralheizung und nur einfach verglaste Fenster, 

alte Bäder, undichte Türen und Fenster und eine unzureichende Hauselektrik. Rund die Hälfte 

der Gebäude entsprach zum Zeitpunkt der vorbereitenden Untersuchungen nicht mehr dem 

allgemeinen Wohnstandard. Daher ließen sie sich nur schwer vermieten. Die Leerstandsquote 

betrug rund 17 %. Die Innenhofbereiche waren überwiegend dicht überbaut, eine Vielzahl der 

Innenhofgebäude stand leer und drohten zu zerfallen. 
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Sanierungsgebiete I und II und Untersuchungsgebiet Altstadt III 

 

Quelle: Voruntersuchung NILEG S. 9 1 

Die engen Straßen im Sanierungsgebiet wurden hauptsächlich von den Anwohnern zum Par-

ken und zur Anlieferung der Geschäfte genutzt. Dabei wurde der Straßenraum den allgemei-

nen Anforderungen an Fahrbahn- und Gehwegbreiten nicht gerecht. Die schmalen Hochbord-

steige waren nur sehr eingeschränkt für Fußgänger nutzbar und schon gar nicht für Rollstuhl-

fahrer oder auch Eltern mit Kinderwagen. PKW-Stellplätze konnten sowohl im öffentlichen 

Raum als auch auf Privatflächen nur in geringem Maße nachgewiesen werden. Wie in Alt-

stadtquartieren üblich, bestand auch in diesem Sanierungsgebiet ein rechnerisches Defizit an 
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mehreren 100 Stellplätzen. Im gesamten Untersuchungsgebiet befand sich weder eine öffent-

liche Grünanlage noch ein notwendiger Kinderspielplatz. Die Missstände im Untersuchungs-

gebiet wurden durch die NILEG wie folgt zusammengefasst: 

- Die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung wird zunehmend von benachteiligten 

  Personengruppen bestimmt. 

- Der Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeberechtigten (insbesondere bei Kindern und 

  Jugendlichen) ist zu hoch. 

- Die sozialnachbarschaftlichen Konflikte verstärken sich.  

- Die Haushalte ausländischer Nationalitäten sind räumlich konzentriert. 

- Es fehlt an Möglichkeiten, sich zu informellen Gesprächen im Quartier zu treffen. 

- Das Quartier leidet unter einem sehr großen Imageverlust. 

- Angebote für Kinder- und Jugendarbeit fehlen im Untersuchungsgebiet. 

- Ein Großteil der Wohnungen entspricht nicht den Wohnstandards. 

- Erheblicher Leerstand von Wohnungen und Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. 

- Der Gebäudezerfall nimmt zu, eine Modernisierung ist aber für die Eigentümer finanziell 

  kaum tragbar. 

- Im Untersuchungsgebiet ist keine öffentliche Freifläche bzw. kein Spielplatz vorhanden. 

- Es fehlt an einem geeigneten Anschluss (Haltestelle) an den ÖPNV. 

- In dem Gebiet stehen den Anwohnern und Nutzern viel zu wenig PKW-Stellplätze zur  

  Verfügung. 

 

4. Die Sanierungsziele/ Das Sanierungsprogramm 

Auf Grundlage der durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen war erkennbar, dass eine 

Fºrderung stªdtebaulicher ErneuerungsmaÇnahmen im Ăklassischenñ Normalprogramm nicht 

ausreichen würde, um die erkannten Missstände zu beseitigen. Vielmehr schien es geboten, 

die Sanierungsziele auf das vom Bund und dem Land Niedersachsen angebotene Sanierungs-

programm ĂStadtteile mit besonderen Entwicklungsbedarf ï Die soziale Stadtñ auszurichten. 

Dieses Sanierungsprogramm hatte die Bundesregierung 1999 als Reaktion auf die infolge des 

ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandels sich verstärkenden Tendenzen teil-

räumlicher Segregation in immer mehr Städten ins Leben gerufen. Das Programm zielte darauf 

ab, die ĂAbwªrtsentwicklungñ in Stadtteilen mit hoher Problemkonzentration zu beenden und 

durch Partizipation, Integration und Kooperation zusätzliche Mittel und Kräfte zu bündeln, um 

die Anstrengungen in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf auf eine breitere Grund-

lage zu stellen.  

Ziel dieses Programms ist es, investive und nichtinvestive Maßnahmen mit dem Schwerpunkt 

der städtebaulichen Erneuerung aus einer Hand zu kombinieren und zu integrieren. Es stellte 

dabei neue und außerordentlich ehrgeizige Anforderungen an das Verwaltungshandeln: auf 

allen Verwaltungsebenen sollten Ressortgrenzen überwunden, Programme und Förderan-

strengungen koordiniert werden. Externe Akteure sollten in die Prozesse mit einbezogen wer-

den. In den Sanierungsgebieten sollten die Bewohner ebenso in die Prozesse einbezogen 

werden wie die Grundstückseigentümer und aktiv an der Schaffung neuer Formen der Selbst-

organisation mitwirken. Diese neue Herausforderung im Rahmen der Stadtsanierung bedurfte 

in der Stadtverwaltung eines längeren Eingewöhnungsprozesses: Bisher im Rahmen von 

Stadtsanierung nicht beteiligte Ressorts hatten nunmehr eine gemeinsame Aufgabe. Über die-

ses Programm wurden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von 
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Stadt und Ortsteilen mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf gefördert. Das waren Ge-

biete, in denen erhebliche soziale Missstände mit wirtschaftlichen und städtebaulichen Prob-

lemen zusammentrafen und die aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situa-

tion der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt waren. Bezogen 

auf das Sanierungsgebiet Altstadt III sollten sich die Sanierungsziele daher auf folgende The-

men konzentrieren:  

Bürgerbeteiligung, Stadtteilleben 

-Installation eines Stadtteilmanagers (Quartiersmanagerin) zur Koordination einer  um-                                      

fassenden Bürgerbeteiligung im Sanierungsprozess 

-Schaffung eines sozialen Mittelpunktes im Stadtteil zur Bündelung von Informationen und -  

Angeboten 

 

Soziale, kulturelle, bildungs- und freizeitbezogene Infrastruktur 

- Verbesserung der Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 

- Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit 

- Verbesserung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

Wohnen 

- Modernisierung und Instandsetzung zur Sicherung der denkmalgeschützten  

  Gebäudesubstanz 

- Energiesparende Nachbesserung der Wohnungen 

- Erhöhung der Wohnqualität 

- Abbau des Leerstandes 

- Ansiedlung von Gewerbe zur wohnungsnahen Versorgung der Bewohner mit Waren 

  des täglichen Bedarfs, von Service- und Dienstleistungsbetrieben bzw. Einrichtungen 

- Erhalt der vorhandenen Bewohnerstruktur 

Wohnumfeld und Ökologie 

- Schaffung von Freiflächen 

- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes 

- Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder 

- Gestalterischer und funktionaler Umbau des Straßenraumes 

- Verbesserung des Anschlusses an den ÖPNV 

- Schaffung von öffentlichen Parkplätzen und Förderung privater Stellplätze 

Als ein Schwerpunkt der Maßnahmen zur Erreichung der o. g. Ziele wurde in dem Aktionspro-

gramm der VU der Aufbau eines sozialen, kulturellen Stadtteillebens und einer aktiven Bür-

gerbeteiligung gesehen. Dazu wurde vorgeschlagen, einen (von der Stadtverwaltung) unab-

hängigen Stadtteilmanager einzusetzen, der die Interessen und Aktivitäten im Quartier ver-

knüpfen, die Bewohner beraten und die Inhalte der Programme vermitteln sollte. Idealerweise 

sollte dieser Stadtteilmanager in einer einzurichtenden Begegnungs- und Kommunikations-

stªtte f¿r die Bewohner, dem sogenannten ĂB¿rgertreffñ, angesiedelt werden. Als Maßnahmen 

zur Belebung einer sozialen, kulturellen, bildungs- und freizeitbezogenen Infrastruktur wurde 

die Einrichtung einer Sprach- und Kulturwerkstatt, das Anbieten einer offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit sowie der Neubau eines Kleinkinderspielplatzes vorgeschlagen.  Als Maßnahmen 

zur Verbesserung des Wohnungsbestandes wurden die Modernisierung der Wohnungen, eine 
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energetische Nachbesserung der Wohnungen sowie eine Entkernung der Hofbereiche defi-

niert. Die Ansiedlung von Gewerbe, Erneuerung von Verkehrsflächen, Begrünung des Stra-

ßenraumes sowie die Schaffung von Parkplätzen wurden als Maßnahmen zur Aufwertung des 

Wohnumfeldes und der Ökologie eingestuft. Der behindertengerechte Ausbau der Bushalte-

stelle am südlichen Ende des Sanierungsgebietes wurde als notwendige Verbesserung im 

öffentlichen Personennahverkehr vorgeschlagen. 

Im Abschlussbericht der vorbereitenden Untersuchungen hat die NILEG ein vorläufiges Hand-

lungskonzept für integrierbare, nicht investive Projekte und Maßnahmen benannt. Dabei wur-

den für neun Maßnahmen mit Gesamtkosten von rund 800.000 Euro jeweils die Ziele, Ange-

bote und Aufgaben sowie die möglichen Träger der Maßnahmen benannt. Dies waren im Ein-

zelnen: 

Tabelle 1: 

Zusammenfassung für integrierbare, nicht-investive Projekte und Maßnahmen  

   
1 Erzieherische Hilfestellungen 37.500 Euro 
2 Freizeitpädagogische Angebote 50.000 Euro 
3 Integrative Angebote f¿r ein besseres ĂMiteinanderñ 

deutscher und ausländischer Kinder, Jugendlicher und 
Erwachsener 

60.000 Euro 

4  Multinationale Angebote für Mädchen und Frauen 60.000 Euro 
5  Gebäudesanierung durch Azubis, Arbeitslose, Sozial-

hilfeempfänger, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Exis-
tenzgründungen etc. 

400.000 Euro 

6 Spielhaus 80.000 Euro 
7 Randgruppenarbeit 50.000 Euro 
8 Kommunalpolitik hautnah 12.500 Euro 
9 Alltagsdemokratie und Kinderfreundlichkeit 37.500 Euro 

 Gesamtkosten 800.000 Euro 
 

Quelle: VU, überarbeitet Fassung 

 

Zur Finanzierung der Kosten für investive Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen In-

frastrukturen, der Erschließung und der Kosten des nicht von anderen Stellen finanzierbaren 

Stadtteilmanagements sollten Städtebauförderungsmittel des besonderen Sanierungspro-

gramms ĂSoziale Stadtñ verwendet werden. Die nationalen Anstrengungen im Rahmen der 

Städtebauförderung wurden im Zeitraum der EU-Förderperiode bis 2008 durch Mittel des Eu-

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 41 Millionen Euro zur nach-

haltigen Verbesserung der Situation in den städtischen Problemgebieten und damit zur Stär-

kung der städtischen Entwicklungspotentiale ergänzt. Bei der Beantragung von Fördermitteln 

mussten Städte, die in sogenannten Ziel 2-Gebieten wie die Stadt Hann. Münden lagen, unter 

der Rubrik Kosten- und Finanzierungsübersicht auch die Finanzierungsanteile des EFRE-Pro-

gramms aufgeführt werden. Im Rahmen der Voruntersuchung hat die NILEG einen Anteil von 

1,85 Mio. Euro aus EFRE-Fördermitteln vorgesehen. 
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Tabelle 2: Kosten investiver Maßnahmen           

Maßnahme Voraussichtliche Kosten 
  

EFRE-Förderung 

Sanierungsträgerschaft   

Kosten für die Sanierungsbe-
treuung 

300.000 ú  

Maßnahmen zum Aufbau ei-
nes sozialen kulturellen 
Stadtteillebens und einer 
Bürgerbeteiligung 

  

Einrichtung und Unterhaltung 
eines Quartiersmanagements 

75.000 ú 37.500 ú 

Bürgertreff 50.000 ú 25.000 ú 

Öffentlichkeitsarbeit (Veran-
staltungen, Broschüren) 

75.000 ú 37.500 ú 

Weitere Vorbereitung 100.000 ú 50.000 ú 

Maßnahmen zur Belebung ei-
ner sozialen, kulturellen, bil-
dungs- und freizeit-bezoge-
nen Infrastruktur 

  

Neubau eines Kinderspielplat-
zes incl. Grunderwerb/Freile-
gung 

125.000 ú 62.500 ú 

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnungsbestan-
des 

  

Modernisierungen und Instand-
setzungen von Wohnungen 
und Gebäuden, soweit nicht 
Wohnungsbauförderungsmittel 
in Anspruch genommen wer-
den (incl. evtl. Grunderwerbe) 

2.000.000 ú  

Entkernung und Neugestaltung 
der Hofbereiche / Innenhöfe 

250.000 ú 165.000 ú 

Maßnahmen zur Aufwertung 
des Wohnumfeldes und der 
Ökologie 

  

Begrünung des Straßenrau-
mes 

125.000 ú 62.500 ú 

Neubau eines Parkhauses und 
von Stellplätzen incl. Grunder-
werb / Freilegung 

1.600.000 ú 800.000 ú 

Erneuerung der Verkehrsflä-
chen 

1.300.000 ú 650.000 ú 

Gesamtkosten *) 6.000.000 ú 1.850.000 ú 

 

*) Mögliche Einnahmen aus der Erhebung von Straßenbaubeiträgen sind  

    berücksichtigt, so dass es sich um Nettokosten handelt. 

(Quelle: VU NILEG überarbeitete Fassung) 

 



 
 

9 

Die in der Voruntersuchung definierten notwendigen investiven Maßnahmen zur Erreichung 

der Sanierungsziele sollten in einem Zeitraum von zehn Jahren durchgeführt werden. Zum 

Zeitpunkt der Abfassung dieses Zwischenberichtes sind bereits 16 Jahre vergangen. Die öf-

fentlichen Maßnahmen sind abgeschlossen. Aktuell befinden sich einige private Sanierungs-

maßnahmen noch im Verfahren, die letzten ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln. Eine 

weitere Baumaßnahme, direkt gegenüber dem Rathaus gelegen, konnte trotz wechselnder 

Eigentümer sowie intensiver Bemühungen durch den amtierenden Bürgermeister Harald We-

gener nicht realisiert werden. 

 

5. Auswahl des Sanierungsverfahrens 

Das durch die NILEG vorgeschlagene Sanierungskonzept beinhaltet sowohl Erschließungs-

maßnahmen, als auch private investive Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung, 

sowie insbesondere die Verbesserung der sozialen Integration der Bewohner als nicht inves-

tive Maßnahmen. Auf der Grundlage des § 142 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) wurde daher 

vorgeschlagen, auf die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Durchführung der Sanierung zu 

verzichten und die Sanierung im sog. Ăvereinfachten Verfahrenñ durchzuf¿hren. Durch die Er-

neuerung der Erschließungsanlagen wurde keine sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung 

erwartet. Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens entfiel damit eine Erhebung von Aus-

gleichsbeträgen zur Finanzierung der Sanierung, gleichwohl wurden die Grundstückseigentü-

mer finanziell belastet. Sie mussten auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalab-

gabengesetzes (NKAG) die Kosten der Straßenerneuerung ï sog. Straßenausbaubeiträge ï 

anteilig entrichten.  

 

6. Bürgerbeteiligung im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 

Über einen öffentlichen Aufruf in der Tagespresse, sowie durch persönliche Anschreiben an 

alle 155 Grundstückseigentümer im Untersuchungsgebiet, wurde für den 29. November 2000 

zur Präsentation und Diskussion des Ergebnisses der vorbereitenden Untersuchungen in das 

historische Rathaus von Hann. Münden eingeladen. Vorsorglich wurde durch die Verwaltung 

ein Übersetzer für türkische Sprache engagiert. Den Verwaltungsakten ist ein handschriftlicher 

Vermerk zu entnehmen, dass ein Übersetzer zwar anwesend, eine Übersetzung jedoch nicht 

nötig war. Hier kann vermutet werden, dass ï obwohl türkisch sprechende Eigentümer an der 

Veranstaltung teilgenommen haben - das Interesse an öffentlicher Förderung eher gering aus-

geprªgt war und von daher eine ¦bersetzung nicht gew¿nscht war oder die sog. Ăzweite Ge-

nerationñ, also in Deutschland geborene Teilnehmer anwesend waren und diese aufgrund ihrer 

Sprachkenntnis keinen Bedarf an Übersetzung hatten. 

Die Vorstellung der Voruntersuchung, sowie die vorgestellten Maßnahmen zur Durchführung 

einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im Rahmen des besonderen Förderprogramms 

ĂSoziale Stadtñ f¿hrten zu einer regen Diskussion. So wurde befürchtet, dass die vorgeschla-

genen Verbesserungen im Wohnumfeld, in den Innenhöfen als auch in den Gebäuden, zu 

Mieterhöhungen führen würden mit der Folge, einer Ausweitung des Leerstandes. Diese Be-

fürchtungen konnten durch die Vortragenden seitens der Stadtverwaltung und der NILEG wi-

derlegt werden. 
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Als ein Schwerpunkt der Diskussion stellte sich der Mangel an Stellplätzen auf den Grundstü-

cken und dem öffentlichen Straßenraum heraus. Bei der Erörterung wurde deutlich, dass ins-

besondere die Schaffung von Parkraum im Quartier, zum Beispiel durch Errichtung eines Park-

hauses, ein herausragendes Anliegen der Bewohner war. Das Fehlen eines Kinderspielplat-

zes und von öffentlichen Grünbereichen wurde ebenfalls bemängelt, wenn auch nicht mit der-

selben Intensität wie beim fehlenden Parkraum. Die Mündener Allgemeine betitelt ihren Bericht 

am 01. Dezember 2000 über die Veranstaltung dem zu Folge:  

ĂAltstadtsanierung ï Parkplätze überlagern soziale Aspekteñ, und weiter: ĂIn der engagierten 

Diskussion wurde deutlich, dass den Bürgern vor allem das Problem der Parkplätze auf den 

Nägeln brennt. Die fehlenden Stellplätze drückten auf die Mieten und erschwerten es, über-

haupt Mieter in dem Gebiet zu finden. Gleich mehrfach wurde die Forderung nach dem Bau 

eines Parkhauses, zum Beispiel auf dem Natermannplatz oder auf dem leer stehenden Ge-

lände an der Ecke ZiegelstraÇe / PetersilienstraÇe gestellt.ñ 

Im Laufe des Sanierungsverfahrens beauftragte die Stadt ein Ingenieurbüro mit der Erarbei-

tung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung von Parkplätzen in dem Sanierungsgebiet Alt-

stadt III (siehe Die Parkhausdiskussion). 

 

7. Entwicklung des städtebaulichen Rahmenplans 

 7.1 Ausgangssituation   

Mit der Erarbeitung des städtebaulichen Rahmenplanes wurde Ende des Jahres 2002 die Ar-

beitsgemeinschaft (ARGE) Planungsgemeinschaft Landschaft und Freiraum (PLF) und das 

Büro für Architektur und Stadtplanung (BAS), beide  aus Kassel, beauftragt. Verbunden mit 

der Rahmenplanung war eine Verkehrsuntersuchung für ein mögliches Parkhaus in der Straße 

ĂHinter der Stadtmauerñ. Innerhalb der Rahmenplanung sollte zusätzlich eine Markt- und Be-

darfsanalyse zur lokalen Ökonomie des Sanierungsgebietes durch das Büro Dr. Mark, Dr. 

Schewe & Partner GmbH (MSP) aus Dortmund erstellt werden. Außerdem wurde den Grund-

stückseigentümern eine erste Bauberatung durch einen unabhängigen Architekten angeboten. 

Diesen Auftrag erhielt das Büro BAS. 

Die Planer erarbeiteten in einem intensiven Beteiligungsprozess im Ădialogischen Verfahrenñ 

den Rahmenplan. Ziel war es, möglichst im Konsens zwischen allen Betroffenen, mit ihren 

unterschiedlichen Interessen zur Stadt, ein Modell zur sozial- und wirtschaftsstrukturell ver-

träglichen Entwicklung des Quartiers zu entwerfen. Für diese direkte Kommunikation aller Be-

teiligten wurde das ĂForum Soziale Stadtñ eingerichtet, um mºglichst fr¿hzeitig realisierungs-

fähige Projekte aufzugreifen und in die Planung einzubinden. Im Forum vertreten waren Poli-

tiker, Mitarbeiter aus der Verwaltung, die Quartiersmanagerin, Sprecher der Bürger-Arbeits-

gruppen, der Sanierungsberater von der NILEG sowie die ARGE. In insgesamt neun, als ĂJour 

Fixeñ angelegten Terminen wurden Ziele und Zwischenergebnisse diskutiert und die jeweils 

nächsten Arbeitsschritte festgelegt. Die breite Öffentlichkeit wurde über zwei Bürgerversamm-

lungen informiert. In der ersten Versammlung wurden die Ergebnisse der Umfrage zur Wohn-

zufriedenheit im Quartier vorgestellt, in der zweiten Versammlung wurde der Rahmenplan prä-

sentiert und erörtert. 
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Als insgesamt positiv schätzte die ARGE in der Bewertung der Ausgangssituation die Archi-

tektur der Fachwerkgebäude, die gute fußläufige Erreichbarkeit der Altstadt, die hohe Gestalt-

qualität der Innenstadtplätze sowie die Fluss-Ufer-Landschaft für eine zukünftige Entwicklung 

des Sanierungsgebietes ein. 

Aus der Analyse der städtebaulichen Situation war erkennbar, dass die Blöcke sehr dicht be-

baut und die Belichtung der Wohnungen meist schlecht, sowie der Freiflächenanteil sehr ge-

ring war. Entlang der Ziegelstraße und der Langen Straße war die größte Konzentration von 

gewerblichen Nutzungen in den Erdgeschossen, bei bereits erkennbaren partiellem Leer-

stand, festzustellen. Im Innern des Quartiers dominierte die Wohnnutzung. Dabei war die 

Wohnqualität der Gebäude sehr unterschiedlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Rahmen-

planes gab es einen hohen Prozentsatz (ca. 31 %) an Gebäuden, bei denen die Unterhaltung 

vernachlässigt war. Zusammenfassend kam die ARGE zu folgendem Fazit: 

ĂDie wesentlichen Schwªchen liegen in dem insgesamt schlechten baulichen Zustand und 

dem hohen Leerstand, nur 19 Prozent der Substanz werden als in einem guten Zustand be-

wertet. Denkmalschutz wird von vielen Bewohnern als Belastung empfunden. Der Sanierungs-

bedarf der Gebäude ist jedoch hoch. Als besondere Stärken sind die Fachwerkhausqualitäten 

und das herausragende Denkmalensemble zu bemerken. Durch die zentrale Lage im Stadt-

kern und die noch vorhandene Nutzungsmischung, mit einem vielfältigen Angebot im bzw. am 

Rande des Quartiers, ist die fußläufige Erreichbarkeit von Geschäften, Ärzten, Apotheken, 

¥PNV etc. gegeben. Die ĂStadt der kurzen Wegeñ stellt durchaus eine Wohnqualität dar, die 

auch von den B¿rgern als solche geschªtzt wird.ñ 

Im Sanierungsgebiet Altstadt III lebten zum Zeitpunkt der Erstellung des Rahmenplanes 859 

Einwohner, dabei war der Ausländeranteil mit 39 Prozent im Vergleich zum gesamten Stadt-

gebiet mit etwa 7 Prozent vergleichsweise sehr hoch. Von den im Quartier lebenden Bürgern 

aus 23 verschiedenen Nationen waren türkische Mitbürger mit einem Anteil von ca. 20 Prozent 

am stärksten vertreten. Der überdurchschnittliche Anteil an Kindern und Jugendlichen sowie 

der geringe Anteil an alten Personen fiel besonders auf. Ein adäquates Angebot für Kinder 

und Jugendliche war im Quartier selbst nicht vorhanden. 

Mit etwa 14 Prozent war der Anteil der Sozialhilfeempfänger, im Vergleich zur Gesamtstadt, 

mit etwa 3 Prozent überdurchschnittlich hoch. Damit gehörte das Quartier hinsichtlich der So-

zialstruktur zu den Gebieten, deren Bevölkerung über ein eher geringes Einkommen verfügen. 

Mehr als 90 Prozent der Grundstücke im Sanierungsgebiet befanden sich in Privatbesitz, dabei 

war der überwiegende Anteil der Häuser und Wohnungen vermietet, lediglich 57 Häuser wur-

den von den Eigentümern selbst bewohnt. Die ARGE kommt in der Bewertung des Sozial-

raumprofils zu folgendem Fazit: 

ĂZusammenfassend lªsst sich sagen, dass belastete Nachbarschaften durch hohe Bewohner-

dichte, hohen Ausländeranteil und zum Teil schwache Finanzkraft, Schwächen dieses Alt-

stadtquartiers sind. Andererseits kann aber die multikulturelle, lebendige Struktur des Quar-

tiers mit seinen engen Nachbarschaftsbeziehungen auch als Stärke des Wohnstandortes be-

urteilt werden. Die Förderung des Miteinanders der verschiedenen Bewohnergruppen ist des-

halb ein wesentliches Ziel der Sanierung.ñ 

Das dichtbebaute Quartier mit seinen geringen Straßenbreiten wies keinerlei öffentlich nutz-

bare Freiflächen auf. Selbst die Aufenthaltsqualitäten auf den wenigen privaten Freiflächen 
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wurden als gering eingestuft. Für Kinder gab es kaum Spielmöglichkeiten außerhalb der Woh-

nungen. Ein am Rande gelegener Spielplatz ï auf der Tiefgarage am Natermannplatz ï war 

wenig attraktiv. Die Straßen waren überwiegend im Trennprinzip ausgebaut, selbst nach einer 

möglichen Umgestaltung kämen sie als nutzbare Freiräume oder als Spielstraße eher nicht in 

Betracht. Ziel der Sanierungsplanung sollte daher die Aufwertung privater Hofbereiche sowie 

die Errichtung von Balkonen und begrünter Dachterrassen sein. 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs für die Bewohnerinnen und Bewohner stellte eine 

wesentliche Herausforderung der Rahmenplanung dar. Bei ca. 360 Haushalten und lediglich 

ca. 100 ausgewiesenen Anwohnerparkplätzen ergab sich ein regelmäßig formulierter Bedarf 

an weiteren Stellplätzen. Die in der Nähe gelegenen öffentlichen Stellplätze, z. B. auf dem 

nordwestlich gelegenen Tanzwerder, waren für die Bewohnerinnen und Bewohner trotz einer 

Entfernung von weniger als 300 m wenig attraktiv. Angedacht wurden deshalb die Errichtung 

eines Parkhauses in der StraÇe ĂHinter der Stadtmauerñ sowie einer Garagen- und Wohnan-

lage an der Ecke Ziegelstraße / Petersilienstraße, ebenso wie die Aufstockung der am Nater-

mannplatz vorhandenen Tiefgarage. Zur Überprüfung der Machbarkeit dieser Überlegungen 

wurden weitere Aufträge erteilt (siehe Kapitel: Die Parkhausdiskussion).  

 

7.2 Die Parkhausdiskussion 

Im Zuge der Erstellung des städtebaulichen Rahmenplanes wurde das Ingenieurbüro West 

(IBW) aus Borken mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für ein Parkhaus in der Straße 

ĂHinter der Stadtmauerñ sowie für eine Garagen- und Wohnanlage in der Petersilienstraße, 

Ecke Ziegelstraße beauftragt. Für das Ingenieurbüro galt es, eine technische Machbarkeit mit 

maximaler Einstellplatzzahl zu untersuchen und gleichzeitig eine Aussage bezüglich der Kos-

ten- und Wirtschaftlichkeit zu treffen. 

Da für das angedachte Parkhaus keine unbebaute Fläche zur Verfügung stand, wurde dem 

Ingenieurbüro eine Fläche mit einer mindergenutzten Bebauung aufgezeigt: ein ehemaliges 

Lagergebäude mit zugehörigen Freiflächen und Nebengebäuden in der Ziegelstraße. 

Das zu planende Parkhaus sollte sich städtebaulich und architektonisch in die historische Alt-

stadt Hann. Mündens denkmalverträglich einfügen.  

Das Büro entwickelte mehrere Varianten mit jeweils identischem Parksystem. In Abhängigkeit 

von der Erschließungsvariante ermittelte das Büro zwischen 199 und 218 möglichen Stellen-

plätzen. Die geschätzten Baukosten lagen zwischen 2,5 und 2,8 Mio. Euro, wobei Abbruch-

kosten für vorhandene Bausubstanz und das damals noch öffentlich betriebene WC sowie die 

Verlagerung einer Trafostation nicht enthalten waren.  

Für die Vorzugsvariante berechnete das Ingenieurbüro mit 218 Einstellplätzen die maximale 

Parkplatzkapazität. Da zudem eine innere Erschließung des Parkhauses im Einbahnrichtungs-

verkehr möglich war, wurde ein Betrieb als öffentliches Parkhaus empfohlen. Bei angenom-

menen Parkgebühren von 1 Euro pro Stunde und einem Mischverhältnis von 2/3 Kurzparker 

und 1/3 Dauerparker sowie bei einer 100%igen Auslastung ermittelte das Büro Einnahmen in 

Höhe von rund 215.000 Euro. Unter Berücksichtigung der Betriebs- und Gebäudekosten 

wurde deutlich, dass ein nicht unerheblicher unrentierlicher Anteil verbleiben würde. Unabhän-

gig von der Frage der Finanzierbarkeit eines öffentlichen Parkhauses wurden in einem Son-

dergutachten durch ein Verkehrsplanungsbüro - die Planungsgruppe Nord (PGN) aus Kassel 
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- die möglichen Folgen einer Parkhausansiedlung in der Altstadt untersucht und dabei insbe-

sondere mögliche Verkehrsführungen und die entstehenden Verkehrsbelastungen betrachtet. 

Unter Berücksichtigung der normierten Tagesganglinie des Zielverkehrs für die Nachfrager-

gruppe ĂEinkaufs- und Besorgungsverkehrñ ergab eine Zªhlung f¿r die StraÇe ĂHinter der 

Stadtmauerñ zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 10 Fahrzeuge, im Tagesverlauf insgesamt 114 

Fahrzeuge. Für das Parkhaus hochgerechnet, würden im Tagesverlauf 1720 Fahrzeuge die 

Straße passieren. Eine Reduzierung der öffentlichen Parkplätze und eine Erhöhung der An-

wohnerparkplätze würde dazu führen, das Parkhaus nicht wirtschaftlich betreiben zu können. 

Da zudem von den räumlichen Gegebenheiten her die Verkehrsbelastungen für die Anwohner 

nicht zumutbar waren, plädierte die Arbeitsgruppe Verkehr für eine Streichung des Parkhau-

ses aus dem Rahmenplan. Mit diesen Vorgaben wurde der Entwurf des Rahmenplanes am 

10. November 2003 dem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt und dort zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

Das Ingenieurbüro IBW wurde ebenfalls beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für ein Park-

haus an der Ecke Petersilien-/Ziegelstraße zu erstellen. Eine erste Betrachtung zeigte, dass 

das Grundstück für die Schaffung von öffentlichen Einstellplätzen als Parkpallette oder Park-

haus nicht geeignet war. Daher wurde die Machbarkeitsstudie in Form einer Garagen- und 

Wohnanlage weiter betrieben. Grundsätzlich galten auf diesem Grundstück die gleichen städ-

tebaulichen und denkmalpflegerischen Voraussetzungen wie bei dem Projekt Parkhaus ĂHin-

ter der Stadtmauerñ. F¿r die vorgeschlagene Lºsung wªre der Abbruch eines unter Denkmal-

schutz stehenden renaissancezeitlichen Gewölbekellers erforderlich gewesen, eine denkmal-

rechtliche Zulässigkeit wurde nicht näher untersucht. Das von dem Ingenieurbüro vorgeschla-

gene Konzept sah eine Garagenanlage als Parkliftanlage mit 24 PKW-Einstellplätzen sowie 

drei bis vier Wohnungen zwischen 80 und 130 Quadratmeter Wohnfläche. Die Kostenschät-

zung schloss mit ca. 1,3 Millionen Euro ab. 

Auch die Anlage dieses reinen Anwohnerparkhauses wurde durch die PGN hinsichtlich ihrer 

möglichen Folgen für die Umgebung untersucht. Dabei wurden sowohl in Bezug auf die zu-

sätzliche Lärm- als auch auf die Verkehrsbelastung keine Probleme ermittelt. Dieses Konzept 

wurde öffentlich vorgestellt, jedoch nicht weiter verfolgt. 

Wie oben dargestellt, wurde aufgrund der Untersuchungsergebnisse im Zuge der Beratungen 

der Rahmenplanung die Errichtung eines zentralen öffentlichen Parkhauses nicht weiter ver-

folgt. Stattdessen sollte versucht werden, ein dezentrales Parkraumkonzept zu entwickeln. Ein 

erster Baustein stellte in diesem Zusammenhang das oben genannte Grundstück Petersilien-

/Ecke Ziegelstraße dar. Für den Bereich zwischen den Gebäuden Ziegelstraße 66 und Rad-

brunnenstraße 30, der bereits überwiegend als Parkplatz genutzt wurde, empfahlen die Pla-

ner, den Raum durch kleine Grünflächen und Baumpflanzungen ansprechender zu gestalten. 

In mehreren Varianten wies die ARGE PLF und BAS Möglichkeiten der qualitätsvollen Neuge-

staltung der Freiflächen unter Berücksichtigung von privaten Einstellplätzen aus. 

In einem gemeinsamen Hofkonzept für die Schmiedestraße 5 sowie für die Ritterstraße 10 

führten die Planer den Nachweis, dass dort die Errichtung von sieben privaten Einstellplätzen 

möglich war. Mangels Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer erfolgte jedoch keine Umset-

zung dieses Konzeptes. Auch die untersuchte Möglichkeit der Aufstockung der Tiefgarage am 

Natermannplatz um 24 weitere Stellplätze ist letztendlich an der fehlenden Rentierlichkeit ge-

scheitert.  
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7.3 Bürgerbeteiligung im Sanierungsgebiet Altstadt III 

Die bereits während der Erstellung der vorbereitenden Untersuchungen erfolgte Beteiligung 

der Bürger wurde bei der Entwicklung des städtebaulichen Rahmenplans konsequent fortge-

setzt. Kristallisationspunkt für die Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner des Sanie-

rungsgebietes war das Quartiersmanagement. Die über einen externen Träger angestellte 

Quartiersmanagerin Viviana Castillo sah ihre Hauptaufgabe unter anderem darin, dazu beizu-

tragen, dass die Menschen im Sanierungsgebiet Eigenverantwortung für ihr Leben und die 

Gestaltung ihrer sozialen Umwelt übernehmen würden.  

Über einen flächendeckend an alle Haushalte verteilten Fragebogen, der in fünf Sprachen 

erstellt wurde, hatte die Quartiersmanagerin abgefragt, welche Probleme aus Sicht der Be-

wohnerinnen und Bewohner im Sanierungsgebiet zum Thema ĂWohnzufriedenheitñ bestan-

den. Das Ergebnis aus der Umfrage wurde im März 2003 während einer Bürgerversammlung 

vorgestellt, zu der alle Grundstückseigentümer sowie Bewohnerinnen und Bewohner eingela-

den wurden. 

An der Bürgerversammlung hatten ca. 

70 Personen teilgenommen. Nach der 

Vorstellung der Umfrageergebnisse 

durch Frau Castillo diskutierten die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer über ein-

zelne Anregungen. Dabei stellten sich 

als Schwerpunktthemen heraus: Ver-

kehr und Parksituation, Miteinander le-

ben/Nachbarschaftliche Beziehungen 

sowie Kinder-/ Spielmöglichkeiten. 

 

Zu diesen drei Diskussionsschwerpunkten wurde die Bildung von Arbeitsgruppen eingeleitet. 

Die mit der Erstellung des städtebaulichen Rahmenplanes beauftragte Arge, hat in der Folge 

gemeinsam mit der Quartiersmanagerin, insbesondere in den im Folgenden gebildeten Ar-

beitsgruppen: AG Verkehr und AG Leben im Quartier Informationen zum Planungsstand aus-

getauscht und zur Diskussion gestellt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sollten die Informati-

onen weiter in das Quartier tragen und umgekehrt Anregungen aus dem Quartier in die Dis-

kussionsrunde einbringen. Unterstützung erhielten die Planer durch die Mitglieder der AG Zei-

tung. Diese hatte sich zum Ziel gemacht, als ĂStadtteilzeitungñ ¿ber schon gelaufene, gerade 

laufende und noch geplante Aktionen und Projekte im Sanierungsgebiet zu berichten. Damit 

diente sie sowohl als Sprachrohr für die Quartiersmanagerin, die auch als Herausgeberin ver-

antwortlich war, als auch als Berichterstatter aus den Arbeitsgruppen. Die erste Ausgabe der 

Stadtteilzeitung erschien im November 2003, die letzte Ausgabe, Nummer 31, erschien im 

Sommer 2011. Mit der zweiten Ausgabe erhielt die Zeitung den Namenñ Altstadt-Fensterñ. 

Sowohl die Mitglieder des Redaktionsteams als auch die Mitglieder der später zusammenge-

fassten Arbeitsgruppe Verkehr und Leben im Quartier haben über einen langen Zeitraum die 

Aktivitäten im Sanierungsgebiet zum Teil initiiert sowie unterstützt. Aus der AG Leben im Quar-

tier wurde später der Verein Bürgertreff e.V. gegründet.   
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7.4 Analyse und Entwicklungsplan zur ĂLokalen ¥konomieñ 

Im Zuge der Aufstellung des Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Altstadt III wurde die 

Dr. Mark, Dr. Schewe & Partner GmbH (MSP) mit einer Standort-, Markt- und Bedarfsanalyse 

beauftragt. Diese Analyse sollte sich konkret mit der Frage der ĂLokalen ¥konomieñ auseinan-

dersetzen. Ziel war es, für das Sanierungsgebiet Handlungsfelder aufzuzeigen und Nischen 

zu identifizieren, in denen günstige Standortfaktoren und Marktbedingungen vorzufinden wa-

ren. Auf der Grundlage umfassender Analysen und Be-wertungen des Makro- und Mikrostan-

dortes arbeitete die MSP sehr detailliert Programmpunkte, Stärken und Schwächen aber auch 

Chancen heraus. Die ĂSandwichlageñ von Hann. Münden zwischen zwei starken Oberzentren 

Göttingen und Kassel, die zudem beide noch Universitätsstandorte sind und eine hohe Einzel-

handelszentralität aufwiesen, wurde durch die MSP als eine problematische Ausgangssitua-

tion eingestuft, ebenso wie das geringe Angebot an Tagungseinrichtungen im gesamten 

Stadtgebiet. Die zentrale Lage in Deutschland, die gute Verkehrsanbindung über die Autobahn 

und das Schienennetz sowie das vorhandene touristische Potenzial wurde als Stärke des 

Standortes eingeschätzt. Demzufolge sahen die Gutachter insbesondere in der Weiterentwick-

lung und Nutzung der touristischen Potenziale wesentliche Entwicklungschancen für die Alt-

stadt. Für das Sanierungsgebiet Altstadt III wurden gute Standortbedingungen für: 

- Einzelhandel, Reparatur von Gebrauchsgütern     

- Gastgewerbe 

- Erziehung und Unterricht (Tagung) sowie 

- Kultur, Sport und Unterhaltung 

gesehen. 

In ihrem Fazit kommen die Gutachter zu folgendem Ergebnis: 

ĂDie umfassende Pr¿fung und Bewertung anhand von Standortfaktoren bestªtigte in ihrer 

Kernaussage das Bild, was sich bereits aus der Stärken -  / Schwächenanalyse ergeben hatte. 

Das Sanierungsgebiet weist eine besondere Eignung auf für Dienstleistungen und Angebote, 

die im weitesten Sinne den Bereichen Tourismus und Erlebniseinkauf zuzuordnen sind. Hier-

bei ist ausdrücklich anzumerken, dass eine Nutzung dieser Potenziale nur dann möglich er-

scheint, wenn eine breit angelegte Offensive zur Steigerung der Attraktivität und der Bekannt-

heit Hann. Mündens für Kurzurlaubsreisende sowie als Tagungsort gestartet wird. Eine aus-

gefeilte Strategie sowie die Schaffung neuer attraktiver Angebote bedingen sich hier gegen-

seitig.ñ 

Als grundlegende Maßnahmen schlugen die Gutachter die Aufhebung der kleinteiligen Flä-

chenstruktur, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, die Lenkung von Besuchern der In-

nenstadt sowie konzeptabhängige Verbesserungen im Bereich Verkehr vor. 

Als Ideen zur Nutzung der touristischen Potenziale entwickelten die Gutachter verschiedene 

Konzeptskizzen als Handlungsanweisungen an die Rahmenplaner: 

- Erlebniswelt mit fachwerkbezogenem Thema 

- Naturparkzentrum 

- Erlebniseinkauf Holz 
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- Lebendiges Museum 

- Hotel mittlerer bis gehobener Qualität mit Tagungsmöglichkeiten 

- Ferienwohnungen ĂUrlaub im Fachwerkhausñ 

Von diesen Vorschlªgen wurden in der Rahmenplanung die Themen ĂErlebniseinkaufñ (Holz, 

Fachwerk, Renaissance), ĂLebendiges Museumñ und Tagungshotel als Ankerangebote aufge-

griffen und konkreter weiterverfolgt. 

 

7.5 Entwicklungsziele der Rahmenplanung  

Die ARGE leitete aus der Bestandaufnahme vor Ort und der Befragung der Bewohner ein 

Flächen- und Stärken-Profil ab und entwickelte für die Themenfelder: Bauliches, Freiraum/Er-

holung, Verkehr, Sozialstruktur/Miteinander leben, Infrastruktur/Versorgung sowie Ge-

werbe/Einzelhandel/Tourismus folgende Ziele: 

- Das Sanierungsgebiet Altstadt III als multikulturellen, offenen Stadtteil entwickeln 

- Angebote schaffen, die das Miteinander fördern 

- Das Wohnen in der Altstadt als ĂStadt der kurzen Wegeñ fºrdern 

- Interesse für die Altstadt auch bei neuen Bewohnergruppen wecken 

- Verbesserung von Wohnwert, Wohnungsstandard und Wohnumfeld 

- Entwicklung wohnnaher öffentlicher und privater Freiflächen, z. B. als ĂF¿nfte Fassadeñ, 

  Dachgärten und ïterrassen 

- Neue Chancen liegen in Baulücken und Gebäudeleerständen 

- Attraktivierung der Straßenräume 

- Neue Angebote für das Anwohnerparken/dezentrales Parkraumkonzept 

- Fºrderung der ĂLokalen ¥konomieñ, d. h. des örtlichen Gewerbes des Einzelhandels und 

  des Tourismus. 

 

7.6 Handlungsstrategien der Rahmenplanung 

Einen hohen Wert legten die Planer in ihren Handlungsstrategien auf sogenannte ĂLeuchtturm- 

oder Impulsprojekteñ, um Impulse f¿r die beabsichtigte Entwicklung des Quartiers zu geben. 

Die Freiraumplanerin Ulrike Kirchner von der PLF sowie der Architekt Holger Möller vom Büro 

BAS hatten es sich zur Aufgabe gemacht, sanierungsinteressierte Haus- und Grundstücksbe-

sitzer mittels einer gefºrderten ĂErstberatungñ auf die Mºglichkeiten sowohl zur Verbesserung 

der Gebäudesubstanz als auch zur Neugestaltung der Innenhöfe hinzuweisen. Die dabei ent-

wickelten Projekt- und Ideenskizzen wurden zusammen mit den Eigentümern erarbeitet. Die 

daraus möglichen Handlungsstrategien wurden wie folgt schematisch dargestellt: 

Schema für die möglichen Handlungsstrategien 
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Quelle: Rahmenplan Seite 31, überarbeitete Fassung 

 

 

7.7 Fortführung der Beratungstätigkeit 

Die positiven Erfahrungen, die die Stadt bei der Erstellung des städtebaulichen Rahmenplanes 

mit dem Büro PLF gemacht hatte, führten zu einer vertraglich vereinbarten Fortführung der 

Beratungstätigkeit insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Rahmenplan als sogenannte 

Ăinformelle Planungñ als Bestandteil des Handlungskonzeptes laufend fortgeschrieben werden 

sollte. In dem Planungs- und Beratungsvertrag zwischen der Planungsgemeinschaft Land-

schaft und Freiraum (PLF) in Zusammenarbeit mit dem Büro BAS Kassel sowie der Stadt 

Hann. Münden wurden folgende zu erbringende Leistungen festgelegt: 

- Ausarbeitung der das Sanierungsgebiet betreffenden städtebaulichen    

  Planungen/ Fortschreibung des Rahmenplans und konzeptionelle Planungen 

Weiterentwick-

lung von Vor-

schlägen für tou-

ristische u. öko-

nomische Nut-

zungen 

Angebote zur 

Förderung des 

Miteinanders 

Attraktivierung des 

Museums 

Baulücken 

Parken 

Beispiele Ăf¿nfte 

Fassadeñ 

Innenhöfe 

Neue Nutzungen 

für leere Bausub-

stanz 

Räume für kultu-

relle  Ver-anstal-

tungen 
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teil 

Aktivitäten im Bür-

gertreff,, Straßen-

fest etc. 

Straßenumbauten 

Suche nach 
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Entwürfe für: 
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- Mitarbeit bei der Erörterung nach § 137 BauGB über die Neugestaltung des  

  Sanierungsgebietes, soweit Erörterungen über den Rahmen hinaus notwendig sind, die 

  PLF als Verfasser des Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet vorzunehmen hat 

- Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Städtebauliche Beratung und Beurteilung von Modernisierungsvorhaben im  

  Sanierungsgebiet und ihre Einfügung in den Rahmenplan bzw. in die Sanierungsziele 

- Beratung und Moderation von Projektinitiativen und weiteren Impulsprojekten. 

Der zunächst für eine Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossene Vertrag beinhaltete ein Ho-

norar in Höhe von ca. 22.000 Euro. 

In der Folgezeit nahmen die Planer regelmªÇig an den ĂJour fixeñ ïTerminen teil, führten Be-

ratungen in den Arbeitskreisen, beispielsweise im Arbeitskreis ĂBaul¿ckeñ durch und berieten 

einzelne Eigentümer zum Teil über einen längeren Zeitraum. Neben dem damaligen Eigentü-

mer der Ziegelstraße 55 ist hier vor allen Dingen die spätere Eigentümergemeinschaft Ziegel-

straße 38 bis 40 als Beispiel zu nennen. 

Im Zuge der weiteren Beratung wurde wegen der nicht vorhandenen Möglichkeit Spielplätze 

im Sanierungsgebiet zu errichten, die Möglichkeit untersucht, in der angrenzend zum Sanie-

rungsgebiet gelegenen und Ăleergefallenenñ Aegidienkirche ein Indoorspielhaus zu errichten. 

Das Nutzungskonzept dieses Indoorspielhauses wurde zwar als wertvoller Beitrag für den so-

zialen Aspekt im Sanierungsgebiet Altstadt III angesehen, letztendlich wurde die Kirche aber 

an einen privaten Investor veräußert und zu einem Café umgestaltet. 

In Ansätzen erfolgreich umgesetzt werden konnte dagegen das durch die PLF erarbeitete Be-

gründungskonzept mit ĂTrog-Kübelgrünñ an wenigen geeigneten Standorten im Sanierungs-

gebiet Altstadt III. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vom 28.11.2005 wurde 

das Grünkonzept für die Altstadt öffentlich vorgestellt und vom Ausschuss zustimmend zur 

Kenntnis genommen, verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, entsprechende Finanz-

mittel in den Haushaltsplan des Jahres 2006 einzustellen. 

Der Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft wurde im Jahr 2006 verlängert. Neben der weiteren 

Beratung der privaten Bauherrn, wurde die PLF mit der Gestaltung der Straßenoberflächen 

beim Ausbau der Ziegelstraße, der Straße Hinter der Stadtmauer und der Tanzwerderstraße 

beauftragt. 

 

8. Der städtebauliche Rahmenplan    

Mit dem durch die PLF und BAS erarbeiteten städtebaulichen Rahmenplan wurden Perspek-

tiven aufgezeigt, wie die Wohn- und Lebensqualität im Sanierungsgebiet Altstadt III nachhaltig 

verbessert werden sollte. Entscheidend ist dabei gewesen, dass dieser ĂRahmenplanñ keine 

unmittelbare Auswirkung auf die dort Wohnenden sowie die Grundstückseigentümer hatte, 

sondern als eine sogenannte Ăinformelle Planungñ durch den erfolgten Ratsbeschluss eine 

Selbstbindung der Gemeinde erzeugte. Dies bedeutete, dass sich die Stadt Hann. Münden 

trotz der schwierigen finanziellen Haushaltssituation bereit erklärte, für die voraussichtliche 

Dauer von 10 bis 15 Jahren, ihren eigenen Finanzierungsanteil von einem Drittel der Förder-

summe im Haushalt bereit zu stellen. 
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Die Flexibilität des Rahmenplanes ermöglichte es diesen, im Sinne eines Ăintegrierten Hand-

lungskonzeptesñ, zur Umsetzung der Ziele der ĂSozialen Stadtñ einzusetzen. Das integrierte 

Handlungskonzept wurde als ein umsetzungsorientiertes, gebietsbezogenes Planungs- und 

Steuerungsinstrument mit einem ganzheitlichen Betrachtungsansatz als das Ergebnis eines 

kooperativen Planungsprozesses verwendet. Die Planer nahmen folgende von den zuvor be-

schriebenen Zielen in den Rahmenplan auf: 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, mit Baulückenkonzepten und 

neuen Nutzungsansätzen für untergenutzte bzw. leerstehende Grundstücke und Ge-

bäude 

- Angebote zur Verbesserung der Freiraumsituation im öffentlichen und im privaten Be-

reich durch beispielhafte Hofgestaltungen, Entwicklung von Dachgärten und ï terras-

sen, den Spielplatz und die angestrebte Ausweisung einer Spielstraße, 

- Dezentrale Angebote für Anwohnerparkplätze z. B. am Natermannplatz, im Baulücken-

projekt und in Höfen 

- Ansätze zur Förderung von Tourismus und Gewerbe durch Ankerangebote, wie ein 

Tagungshotel, Entwicklungskonzept für das bestehende Museum und Weiteres 

- Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, z. B. durch einen Bürgertreff. 

 

Aus den dazu entwickelten Karten lassen sich bei den ĂNutzungsstrukturenñ deutliche Zonie-

rungen ablesen (siehe Seite 21): 

Bei den östlich gelegenen Blockrändern überwiegen in den Erdgeschossen die Einzelhandels-

nutzungen, in den darüber liegenden Geschossen die Dienstleistungen sowie zu einem gerin-

gen Anteil die Wohnnutzung. In dem zentralen Bereich des Altstadtquartiers (Blöcke 2-5 und 

7) sind die Anteile zwischen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen etwa gleich 

groß, während im südlichen Randbereich des Quartiers vorrangig Wohnnutzungen angesie-

delt sind. Diese Nutzungsmischung mit einem hohen Anteil an Wohnnutzungen stellt 

den wesentlichen Faktor für die Erhaltung und Weiterentwicklung der historischen Alt-

stadt von Hann. Münden dar. 

 

- Impulsprojekte 

Da parallel zur Entwicklung des Rahmenplanes bereits intensive Gespräche mit einzelnen Ei-

gentümern geführt wurden, stellte das Handlungskonzept, dank der Flexibilität des Planungs-

instrumentes eine Momentaufnahme, ein fortzuschreibendes ĂArbeitspapierñ dar. Einige, auf 

der Karte dargestellten Maßnahmen, wie beispielsweise eine Mehrfachbelegung der vorhan-

denen Tiefgaragen, wurden im Zuge der Rahmenplanung nicht weiterverfolgt. Die vorgeschla-

genen 17 Maßnahmen wurden in drei Prioritätsstufen eingeordnet. Dabei wurden im Planungs-

prozess bereits weiterentwickelte MaÇnahmen als ĂImpulsprojekteñ eingestuft.  
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Quelle: Rahmenplanung Seite 33, überarbeitete Fassung 
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Dazu gehörten im Block 1 die Errichtung eines Tagungs- und Seminarhauses sowie die Schaf-

fung von Anwohnerparkmöglichkeiten bei Erhalt des dort vorhandenen Verbrauchermarktes, 

im Block 2 ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Grundstückseigentümer für eine dort vorhan-

dene Baulücke, im Block 5 ein Hofkonzept sowie im Block 6 ein weiteres Hofkonzept in Ver-

bindung mit einer Dachterrassengestaltung als Ăf¿nfte Fassadeñ.  Davon wurden in die Priori-

tätsstufe 1 eingereiht: das Tagungs- und Seminarhaus, die Ăf¿nfte Fassadeñ und das Baul¿-

ckenprojekt. Als weitere vordringliche Maßnahmen wies das Handlungskonzept den künftigen 

Bürgertreff, die Neuanlage eines Spielplatzes am Natermannplatz, die Aufstockung der dort 

vorhandenen Tiefgarage sowie private Sanierungsmaßnahmen aus. 

In die zweite Priorität wurden verschiedene Hofkonzepte eingestuft, ebenso die Konzeptent-

wicklung für eine Einkaufserlebniswelt am Kirchplatz, die Attraktivierung des vorhandenen Mu-

seums für Arbeit sowie die Entwicklung eines Indoor-Kinderspielhauses. Die dritte und letzte 

Prioritätsstufe bildeten verschiedene Hofkonzepte, Straßenraumgestaltungen auf der Grund-

lage der Wünsche der Bürger sowie eine Aufwertung der Stadt- und Quartierseingänge am 

Natermannturm und an der Rotunde (siehe übernommene Karte: Handlungskonzept aus Rah-

menplan Seite 36, hier Seite 23). 

Zu den einzelnen Themen 

aus dem Handlungskonzept 

führten die Planer realisierte 

Beispiele aus anderen Städ-

ten auf, so zum Erlebnisein-

kauf, Dachgärten/ Dachter-

rassen, Indoor-Spielhaus 

und Ălebendigem Museumñ. 

Bis jetzt wurde keines dieser 

Anregungen umgesetzt. Le-

diglich das Beispiel für ein 

neues Straßenkonzept 

wurde in modifizierter Form bei der Neugestaltung der Zie-

gelstraße realisiert. Wesentliches Gestaltungsmerkmal war hier die Aufhebung der Hochborde 

und damit ein niveaugleicher Ausbau der Straßenflächen. 

Die von den Planern sogenannten Impulsprojekte sollten als erste Maßnahmen im Sanie-

rungsgebiet realisiert werden.  

Für diese drei Projekte entwickelten die Planer jeweils mehrere Varianten, so z. B. für die 

Baulücke Ziegelstraße / Ecke Petersilienstraße, insgesamt acht Versionen. Während die Ent-

wicklung eines Tagungs- und Seminarhauses trotz Empfehlung im Entwicklungsplan ĂLokale 

¥konomieñ wegen fehlender Investoren nicht realisiert werden konnte, entwickelte sich die 

Baulücke Ecke Ziegel- und Petersilienstraße zu einem Leuchtturmprojekt (siehe Sanierung 

Ziegelstraße 38/40). 

Als weitere Einzelprojekte benannten die Planer insbesondere die Schaffung eines dringend 

erforderlichen Kleinkinderspielplatzes. Da im Sanierungsgebiet selbst keine Fläche zur Verfü-

gung stand, wurde südwestlich angrenzend an das Sanierungsgebiet auf der Fläche der dort 

vorhandenen Tiefgarage ein Spielplatz für Kinder im Grundschulalter mit Fördermitteln errich-

tet.  Die thematisierte Aufstockung der Tiefgarage am Natermannplatz gegenüber dem Spiel-

platz gelegen, erfolgte dagegen nicht. 

Quelle: Rahmenplanung Seite 41  
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Mit Vorlage der städtebaulichen Rahmenplanung nach einem 1,5 Jahre dauernden Planungs-

prozess im Stadtentwicklungsausschuss am 14. Juni 2004 kam die Arge PLF und BAS zu der 

Erkenntnis: ĂIm Bereich der privaten Sanierungsaktivitäten ist die Bilanz positiv einzustufen.ñ 



 
 

23 

Acht Maßnahmen befanden sich bereits in der Durchführung, vier Maßnahmen in der planeri-

schen Vorbereitung und weitere 15 Maßnahmen waren angefragt. 

Der finanzielle Aufwand für die Rahmenplanung betrug ca. 60.000 Euro. 

 

9. Die Sanierungsberatung 

Durch die Aufnahme des Sanierungsgebietes Altstadt III in die Programmkomponente ĂStadt-

teile mit besonderem Entwicklungsbedarf ï Die soziale Stadtñ ï  war die Stadt Hann. Münden 

nach Auffassung des Niedersächsischen Innenministeriums sowie der Bezirksregierung 

Braunschweig gehalten, entweder einen Sanierungsträger zu beauftragen oder zumindest ei-

nen Beratungsvertrag mit einem Sanierungsträger abzuschließen, damit die Sanierung zügig 

und erfolgreich durchgeführt werden kann. Da sowohl das Sanierungsgebiet Altstadt I als auch 

das Sanierungsgebiet Altstadt II ohne externe Sanierungsträger abgewickelt wurden und da-

mit ausreichende Erfahrungen in der Kommunalverwaltung vorlagen, präferierte die verwal-

tungsinterne Arbeitsgruppe den Abschluss eines Beratervertrages mit einem externen Sanie-

rungsträger und Durchführung des Verfahrens in eigener Regie.  

Zur Vorbereitung eines Vergabebeschlusses durch den Verwaltungsausschuss der Stadt wur-

den Angebote von vier Sanierungsträgern eingeholt, u. a. auch von der Norddeutschen Ge-

sellschaft für Landesentwicklung, Wohnungsbau und Kommunale Anlagen mbH (NILEG). Die 

NILEG hatte ï wie beschrieben ï die vorbereitenden Untersuchungen durchgeführt. Das vor-

gelegte Angebot war mit Abstand das wirtschaftlichste, auch sagte die Vorgehensweise der 

NILEG bei der Umsetzung der Sanierung der Verwaltung am ehesten zu. In dem im Septem-

ber 2002 geschlossenen Vertrag über die Beratung und Unterstützung bei der Durchführung 

einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurde die NILEG als Beauftragter im Sinne von 

§ 157 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) tätig. Sie unterstützte damit als anerkannter 

Sanierungsträger und Treuhänder die Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Durchführung 

und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme. Dazu wurden der NILEG folgende Aufgaben über-

tragen: 

 

- Durchführung von Erörterungsgesprächen mit den unmittelbar Betroffenen im Sinne der  

  §§ 137 und 180 BauGB und Abfassung des Berichts über die Ergebnisse 

- Empfehlungen zur Durchführung der Maßnahmen in Form von Zeit- und Maßnahmenplänen; 

  Vorschläge zur Bildung von Teilabschnitten und Verfahrensabstimmung 

- Aufstellung und Fortschreibung der Kosten und Finanzierungsübersichten gemäß § 149  

  BauGB 

- Mitwirkung an der Aufstellung und Fortschreibung eines Handlungskonzeptes der integrier- 

  baren Maßnahmen und Förderprogramme zur Beseitigung sozialer Brennpunkte  

- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel durch Teilnahme an Bürgerversamm- 

   lungen 

 

Im Rahmen der Durchführung der Sanierung wurden die folgenden Aufgaben übertragen: 
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¶ Fortlaufende Beratung der Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen                 Nut-

zungsberechtigten der von der Sanierung betroffenen Grundstücke mit dem Ziel, ihre  

Bereitschaft und Mitarbeit zu wecken und zu fördern sowie Feststellung der nachteili-

gen  Auswirkungen für die von der Sanierung unmittelbar Betroffenen und Entwicklung 

von Vorstellungen, solche nachteiligen Auswirkungen zu vermeiden und zu mildern 

¶ Unterstützung der Stadt bei der Freilegung von Grundstücken und bei der Neuerschlie-

ßung des Sanierungsgebietes 

¶ Vorbereitung unterschriftsreifer Modernisierungsverträge mit privaten Hauseigentü-

mern und endgültige Feststellung des Kostenerstattungsbetrages nach Beendigung 

der Modernisierung 

¶ Mitwirkung an allen in dem Sanierungsgebiet vorkommenden sanierungsrechtlichen  

Genehmigungen zu Vorhaben und Rechtsvorgängen gemäß §§ 144, 145 BauGB 

¶ Stellung von Anträgen, insbesondere zur Erlangung öffentlicher Mittel, ferner Erstel-

lung von Zwischen- und Ergebnisberichten sowie von Verwendungsnachweisen; diese 

werden vom Sanierungsträger in Form von Entwürfen vorbereitet sowie 

¶ Mitwirkung an Maßnahmen zur Beseitigung sozialer Brennpunkte und dem damit ver-

bundenen Stadtteil- / Quartiersmanagement. 

In dem zunächst auf fünf Jahre befristeten Vertrag verpflichtete sich die NILEG bei Vertrags-

durchführung im Bedarfsfall Sprechtage im Rathaus der Stadt abzuhalten. Im Jahr 2006 er-

folgte eine Übertragung des Vertrages auf die NILEG Dienstleistungen GmbH. Diese wurde 

im Laufe des Jahres umbenannt in die NDL GmbH. Ende des Jahres 2007 erfolgte eine Ver-

schmelzung der NDL GmbH mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesell-

schaft mbH (DSK). Der Vertrag mit der DSK für das Sanierungsgebiet Altstadt III wurde durch 

die Stadt zum Ende des Jahres 2016 gekündigt, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung 

standen und damit der Beratungsbedarf entfiel. 

Als Honorar für die Sanierungsberatung wurden bisher ca. 210.000 Euro überwiesen. 

 

10. Investive Maßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt III 
 

10.1 Städtebauliche /öffentliche Maßnahmen 

Als städtebauliche Maßnahmen gelten hier Investitionen der Kommune im öffentlichen 

Raum, insbesondere die Neugestaltung von Straßen und Freiflächen, die Erneuerung und 

Verbesserungen von Wohnfolgeeinrichtungen zum Beispiel von Kinderspielplätzen sowie die 

Attraktivierung des Museums im Fährenpfortenturm. 

 

- Ausbau der Ziegelstraße 

In den Jahren 2007 bis 2009 wurde die Ziegelstraße im Bereich zwischen Tanzwerderstraße 

und Radbrunnenstraße erneuert. Dabei wurden die Hochborde beseitigt und ein höhengleicher 

Ausbau als Gestaltungsprinzip gewählt. In diesem Zusammenhang wurden die dortigen Ent-

wässerungsleitungen repariert. Die Kosten dafür sowie für die theoretisch 
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entstandenen Reparatu-

ren des Straßenaufbruchs 

wurden der Stadt von den 

Stadtwerken erstattet. Die 

Gesamtsumme der Bau-

maßnahme wurde um die-

sen Kostenerstattungsbe-

trag reduziert, so dass die 

Kosten mit insgesamt ca. 

276.000 Euro beziffert 

wurden. Da für das Sanie-

rungsgebiet das soge-

nannte Ăvereinfachten Ver-

fahrenñ galt, wurden die 

Kosten anteilig auf die An-

lieger und die Kommune 

verteilt. Die umlagefähigen 

Straßenausbaubeiträge 

für die Anlieger betrugen ca. 139.000 Euro.  

 

 

Ziegelstraße/Einmündung Tanzwerderstraße  

 

  

Ziegelstraße  
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- Ausbau Straße Hinter der Stadtmauer 

Ebenfalls ausgebaut wurde die StraÇe ĂHinter der Stadtmauerñ zwischen M¿hlenstraÇe und 

Siebenturmstraße. Wie bereits im Abschlussbericht zu den vorbereitenden Untersuchungen  

dargelegt, wurde auch hier 

der Straßenraum den allge-

meinen heutigen Anforde-

rungen an Fahrbahn- und 

Gehwegbreiten nicht mehr 

gerecht. Die vorhandenen 

schmalen Hochborde waren 

nur sehr eingeschränkt für 

den Fußgängerverkehr nutz-

bar. Für Rollstuhlfahrer oder 

auch Eltern mit Kinderwagen 

fehlte es generell an Platz. 

 

 

Es war beabsichtigt, durch 

die Änderung des Ausbaus der Verkehrsflächen den Straßenraum homogener zu gestalten. 

Mit der Neugestaltung konnte eine erhebliche Aufwertung der Straße erreicht werden. Auch in 

dieser Straße wurden durch die städtischen Abwasserbetriebe lediglich Reparaturmaßnah-

men an den Entwässe-

rungsleitungen durchge-

führt. Die theoretisch ent-

standenen Kosten für eine 

Reparatur der Straßen-

oberfläche wurden der 

Stadt wiederum erstattet. 

Die Baumaßnahme 

schloss mit ca. 430.000 

Euro ab, als Straßenaus-

baubeiträge waren ca. 

184.000 Euro auf die Anlie-

ger zu verteilen. Auch für 

den Ausbau dieser Straße 

wurden Sanierungsmittel 

eingesetzt. 

 

Beide StraÇen wurden als sogenannte ĂMischflªcheñ in Betonpflaster mit Natursteinvorsatz 

ausgebaut, das bedeutet, dass einerseits der Straßenraum wesentlich großzügiger erscheint 

und andererseits, dass sämtliche Verkehrsteilnehmer gegenseitige Rücksicht nehmen müs-

sen. Während noch in den Sanierungsgebieten Altstadt I und II bei der Erneuerung von Stra-

ßenoberflächen regelmäßig Naturstein verwendet wurde, kamen beim Ausbau der Ziegel-

straße und der Straße Hinter der Stadtmauer aus Kostengründen Betonsteine mit Naturstein-

vorsatz zum Einsatz.  
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- Ausbau der Tanzwerderstraße 

Die Erneuerung des Straßenbelags in der Tanzwerderstraße wurde entgegen ursprünglicher 

Planung erforderlich, da sich die Reparatur der Ver- und Entsorgungsanlagen so umfangreich 

gestaltete, dass eine lediglich ergänzende Instandsetzung der verbliebenen Restflächen tief-

bautechnisch nicht verantwortet werden konnte. Hier erfolgte die Oberflächengestaltung in der 

Materialwahl, auch wegen der höher frequentierten Nutzung der Straße, dem Ăaltenñ Standard: 

- Fahrbahn mit Granit-

pflaster ï verlegt auf Ba-

saltschotter ohne Fugen-

verguss 

- Gehwegbereiche mit 

glattem Betonwerkstein 

mit Natursteinvorsatz zur 

sicheren Benutzung auch 

für Menschen mit Mobili-

tätseinschränkung 

- Anschluss an die Fach-

werkhaussockel material-

gerecht mit Sandstein-

pflaster als  

sogenanntes Traufen-

pflaster 

- Fahrbahnbreite mit knapp 5 m als Einbahnstraße mit einseitiger Parkmöglichkeit. Dieser Stra-

ßenausbaustandard bildete damit ein einheitliches, qualitativ und gestalterisch hochwertiges 

Altstadtstraßenbild, das 

den verkehrlichen Anfor-

derungen gewachsen ist 

und darüber hinaus die 

Erwartungen der zahlrei-

chen Tagesgäste an ein 

historisches Stadtbild er-

füllt. Die Gesamtkosten 

der Baumaßnahme betru-

gen ca. 240.000 Euro, da-

von wurden ca. 88.000 

Euro auf  die Anlieger um-

gelegt.  
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- Errichtung eines Kinderspielplatzes auf einer vorhandenen Tiefgarage 

Das Sanierungsgebiet Altstadt III war zum Zeitpunkt der Voruntersuchung zu nahezu 100 % 

überbaut. Öffentliche Grünanlagen oder Freiflächen konnten nicht nachgewiesen werden. Da-

mit hatten insbesondere Kleinkinder keine Spielmöglichkeiten außerhalb der elterlichen Woh-

nung. Im Zuge der Aufstellung des Rahmenplanes wurde eine angrenzend an das Sanierungs-

gebiet gelegene Fläche auf der dort vorhandenen Tiefgarage identifiziert, auf der die Errich-

tung eines Kleinkinderspielplatzes möglich schien. 

Die Überplanung nach 

Beteiligung der Öffent-

lichkeit unter Mithilfe 

des Quartiersmanage-

ments ergab einen 

Kleinkinderspielplatz für 

Kinder bis max. 10 bis 

12 Jahren, die Erneue-

rung der Pflanzung in 

Randbereichen, die Hö-

henreduzierung einer 

vorhandenen Mauer, 

den Abbau der dort vor-

handenen Pergola und 

die Errichtung von 

Rankgerüsten sowie die 

Anlage von vier zusätz-

lichen öffentlichen Parkplätzen zur Straße hin. Mit diesen Maßnahmen wurde sowohl die ver-

kehrliche Infrastruktur als auch die soziale und kulturelle Infrastruktur nachhaltig verbessert. 

Für die Baumaßnahme entstanden Kosten in Höhe von ca. 55.000 Euro.  

 

- Ausstieg auf dem Fährenpfortenturm 

Der am südlichen Ende 

des Sanierungsgebie-

tes gelegene soge-

nannte Fährenpforten-

turm war Bestandteil 

der historischen Wehr-

anlage von Hann. Mün-

den und beherbergt 

heute das Museum der 

Arbeit. Der ca. 40 m 

hohe Turm ist nach wie 

vor Stadtbild prägend. 

Aus touristischer Sicht 

wurde vielfach der 

Wunsch an den Eigen-

tümer, die Stadt Hann Münden, herangetragen, eine Möglichkeit zur Begehung der obersten 
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Plattform und damit eine Attraktivitätssteigerung zu schaffen. In ähnlicher Weise argumentiert 

auch der städtebauliche Rahmenplan. 

Die gutachterliche Stellungnahme zur Lokalen Ökonomie empfahl, die Ausstiegsplattform be-

gehbar zu machen und mit einem Glasdach zu versehen, so dass die Besichtigung der Stadt 

von oben und auch der Ausblick auf das Sanierungsgebiet und die gesamte historische Alt-

stadt insgesamt bei jedem Wetter möglich wird. Durch eine stärkere Frequentierung des Mu-

seums wurden wirtschaftliche Impulse erwartet.   

Das Architekturbüro Volkmer aus Hann. Münden erhielt den Auftrag, ein Modernisierungsgut-

achten sowohl für den Turm als auch für die angrenzenden Gebäude zu erstellen mit dem Ziel, 

ein Konzept für die Attraktivitätssteigerung der mindergenutzten Räumlichkeiten zu entwi-

ckeln. Die vorgeschlagene Lösung mit der Unterbringung des Touristikbüros in Kombination 

mit Veranstaltungsräumen 

schloss mit einem Investiti-

onsaufwand von ca.1,2Mio. 

Euro ab, wobei der Hauptteil 

der Investition von dem Ei-

gentümer der angrenzenden 

Gebäude, der städtischen Im-

mobiliengesellschaft hätte ge-

tragen werden müssen. Aus 

finanziellen Erwägungen 

wurde lediglich die Begehbar-

keit des Stadtturms verbes-

sert. 

Dazu wurde der Dachausstieg 

auf der Turmplattform einge-

haust. Die Einhausung erhielt 

einen rechteckigen Grundriss 

mit einem polygonalen Ab-

schluss für die neu errichtete halbgewendelte Treppe vom obersten Geschoss bis zum Dach-

austritt. Die ehemals bestehende Holztreppe wurde ebenso demontiert wie die Ausstiegs-

klappe, die dort entstandene Deckenöffnung wurde geschlossen. Für diese Variante mit mitti-

ger Anordnung der Austrittsüberdachung als Stahlglaskonstruktion wurde seitens der unteren 

Denkmalschutzbehörde grundsätzlich die Denkmalverträglichkeit bestätigt. 

Die im Jahre 2008 beendete Baumaßnahme schloss mit einem Kostenvolumen vom ca. 

110.000 Euro ab, der überwiegende Anteil davon wurde mit Mitteln des Europäischen Fonds 

für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie mit Städtebaufördermitteln gefördert.  

 

- Der Bürgertreff 

Das Sanierungsprogramm ĂStadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf ï die Soziale Stadtñ 

ging in seiner Zielsetzung über die klassische Städtebauförderung hinaus. So sollte beispiels-

weise eine Verbesserung der Lebenssituation in dem ausgewiesenen Sanierungsgebiet durch 

eine aktive und integrative Stadtentwicklungspolitik erreicht werden. Wesentliche Elemente 
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des Programms waren die Aktivierung von Eigeninitiativen und die Entwicklung eines gemein-

samen Bewusstseins sowie die Festigung von nachbarschaftlichen Netzen. In der Vorunter-

suchung wurde zur Erreichung dieser Ziele die Einrichtung eines ĂKommunikationszentrumsñ, 

dem sogenannten Bürgertreff, empfohlen. Das im Sanierungsgebiet gelegene Gebäude an 

der Ecke Siebenturmstraße 1 / Ziegelstraße 56 stand im Jahre 2001 zum Verkauf und eignete 

sich nach in Augenscheinnahme sehr gut für diese Zwecke. Die zuletzt im Erdgeschoss als 

Friseursalon genutzten Flächen sollten als Versammlungsraum genutzt werden, in den ehe-

maligen Wohnungen in den oberen Geschossen sollten die Büroräume des Quartiersmana-

gements sowie Gruppenräume eingerichtet werden. 

 

Das Gebäude wies ï wie zahlreiche Fachwerkhäuser in der historischen Altstadt ï zum Teil 

erhebliche Verformungen, aber keine augenscheinlichen Schäden auf. Weder an den Dach-

balken, die mit Lehm verputzt waren, noch an den Türbekleidungen und den tapezierten 

Wand- und Deckeneckbereichen die allesamt schon viele Jahre alt waren, wurden Risse, dia-

gonale Faltenbildungen oder dergleichen festgestellt. Eine weitergehende Untersuchung der 

Bausubstanz schien entbehrlich, da lediglich Renovierungsarbeiten innerhalb der vorhande-

nen räumlichen Struktur vorgesehen waren. Im Zuge dieser Arbeiten wurde eine nur wenige 

Zentimeter dicke, nicht tragende Wand entfernt. Zur Überraschung der Handwerker und der 

hinzugezogenen Baufachleute zeigte sich, dass Teile dieser Wand unter Spannung standen. 

Ursache hierfür war ein darüber liegender, gebrochener Dachbalken. Die in der zweiten Jah-

reshälfte des Jahres 2002 begonnenen Bauarbeiten wurden stillgelegt, um nach der Erstellung 

eines formungsgerechten Aufmaßes ein statisches Sicherungskonzept für die betroffenen Be-

reiche zu erstellen. 

Aus einem geplanten einfachen Umbau entwickelte sich ein kompliziertes Sanierungsverfah-

ren: letztendlich wurde das Gebäude entkernt, lediglich die Fassade blieb bestehen. Um die 
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Lasten aus dem Gebäude abzutragen, wurden neue Fundamente bis in drei Meter Tiefe er-

richtet. Der vorhandene Keller wurde aufgegeben, um die Erdgeschossflächen barrierefrei er-

reichen zu können. Das Gebäude erhielt neue Decken aus Stahlbeton. Um den Brandschutz 

zu gewährleisten, wurden die Außenwände zu den Nachbargebäuden massiv ausgeführt. Der 

Treppenraum wurde ebenso erneuert wie die gesamte Dachkonstruktion. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten konnte im September 2005 der Bürgertreff eingeweiht werden. Aus den ursprüng-

lich geplanten 40.000 Euro für Erwerb und Renovierung entwickelte sich letztendlich ein Bau-

projekt von rd. 400.000 Euro, die zu 90 % aus EU-Mitteln gefördert wurden. Den symbolischen 

Schlüssel für das Gebäude überreichte der damalige Bürgermeister Klaus Burhenne, der 

Quartiersmanagerin Viviana Castillo, die in ihrer Danksagung betonte, dass sie sich freue auf 

spannende neue Integrationsprojekte in dem lichtdurchfluteten Ăneuenñ B¿rgertreff. Der Ăalteñ 

war in den vergangenen nahezu drei Jahren übergangsweise in einem ehemaligen Lokal in 

der Schmiedestraße 5 untergebracht. Die erfolgreich begonnene Aktivierung der Bewohner 

wurde nun im neuen Bürgertreff fortgesetzt. 

 

-  Errichtung von Parkplätzen 

 

In den vorbereitenden Untersuchungen wurde der Mangel an Parkplätzen in dem Quartier als 

ein städtebaulicher Missstand aufgeführt. Auch in den öffentlichen Veranstaltungen im Rah-

men der Bürgerbeteiligung wurden regelmäßig die fehlenden Parkmöglichkeiten im Sanie-

rungsgebiet beklagt. Konsequenterweise wies der durch den Rat der Stadt Hann. Münden 

beschlossene Rahmenplan als ein Sanierungsziel die Errichtung von Stellplätzen im oder doch 

in unmittelbarer Nähe des Sanierungsgebietes aus. 

Die angrenzend an das 

Sanierungsgebiet gele-

gene vorhandene Tief-

garage am August-

Natermann-Platz diente 

ï wie oben beschrieben 

ï bereits als Standort für 

einen neu errichteten 

Kleinkinderspielplatz.  

Der direkt an die Straße 

angrenzende Teil der 

Fläche, der nicht für den 

Spielplatz benötigt 

wurde, wurde ebenfalls 

umgestaltet. Dort ent-

standen vier Park-

plätze sowie Stellmög-

lichkeiten Motorräder. Die Kosten für die Herstellung dieser Stellplätze betrugen  ca. 15.000 

Euro.    

-10.2 Private bauliche Maßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt III 

Durch die Ausweisung des Sanierungsgebietes bestand für die Eigentümer in diesem Bereich 

die Möglichkeit, für Instandsetzungen und Modernisierungen an ihren Gebäuden Zuschüsse 

Foto: Friedhelm Meyer  
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nach dem Städtebauförderrecht (Kostenerstattungsbeträge) zu erhalten. In den dazu von der 

Stadt im Februar 2003 erlassenen Richtlinien (siehe Anlage) wird zwischen Instandsetzung 

und Modernisierung unterschieden. Instandsetzung ist danach die Behebung von baulichen 

Mängeln durch bauliche Maßnahmen. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Standsi-

cherheit des Gebäudes, für die Gewährleistung des ersten und zweiten Rettungsweges sowie 

die Rekonstruktion oder der Umbau von Fassaden, Dächern oder anderen Gebäudeteilen. Als 

Modernisierungen gilt die Beseitigung von Missständen im Sinne des § 177 Abs. 2 BauGB. 

Gefördert wurden Maßnahmen zum Einbau dem heutigen Stand der Technik entsprechender 

Elektro- und Sanitärinstallationen sowie sanitäre Einrichtungen, Verbesserung der Belichtung 

und Belüftung sowie des Schallschutzes, Maßnahmen zur Energieeinsparung und Abbruch 

von Teilen des Gebäudes oder der sonstigen baulichen Anlagen. Eine Modernisierung lag 

auch vor, bei Verbesserung des Gebrauchswertes von Gebäuden und sonstigen baulichen 

Anlagen, wenn dadurch die für die Sanierung festgelegten Ziele und Zwecke erreicht wurden. 

Der Kostenerstattungsbetrag wurde einerseits auf maximal 500.000 ú je MaÇnahme gedeckelt 

und andererseits nach der Art der Nutzung gestaffelt. Bei einer reinen Wohnnutzung des ge-

samten Gebäudes konnte der Kostenerstattungsbetrag 50 % betragen. Im begründeten Ein-

zelfall konnte von den Richtlinien abgewichen werden. Um in den Genuss der Kostenerstat-

tungsbeträge zu gelangen, wurde mit den jeweiligen Eigentümern ein Modernisierungs- bzw. 

Instandsetzungsvertrag geschlossen. Bei der Berechnung der Erstattungsbeträge wurde re-

gelmäßig ein Ansatz für unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen in Ansatz gebracht. 

Die von den Privateigentümern durchgeführten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-

nahmen, für die Fördermittel gewährt wurden, hatten sich an den Sanierungszielen zu orien-

tieren. Insbesondere galt es 

- Den Wohnwert von Wohnungen durch Modernisierung, Instandsetzung und/oder Umbau 

  zu verbessern 

- Wohnungsangebote zu erweitern 

- Die Attraktivität der Wohnungen zu steigern 

- Ein ansprechendes Wohnumfeld für verschiedene Einwohnerschichten zu schaffen bzw. 

  zu stärken sowie 

- Stadtbildpflegerische und denkmalpflegerische Aspekte zu berücksichtigen. 

Aufgrund der im Verhältnis auch nach der Sanierung geringen Miethöhe von ca. 4,50 Euro pro 

Quadratmeter war keine Verdrängung der angestammten Mieter aus dem Quartier zu erwar-

ten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes wurden in etwa jedem fünften Gebäude 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, so dass davon ausgegan-

gen werden kann, dass eine Verdrängung in wesentlichem Umfang tatsächlich nicht erfolgt ist. 

Bei den im Folgenden beschriebenen Sanierungsmaßnahmen wird unterschieden zwischen 

Teil-  und umfassender Sanierung. Bei der umfassenden Sanierung wurden in der Regel Maß-

nahmen an der Fassade, in den einzelnen Geschossen, am Dach und im Treppenraum durch-

geführt. Bei der Teilsanierung beschränkten sich die Eigentümer auf einzelne Erneuerungs-

maßnahmen, beispielsweise von Fenstern, Heizung, Dach, insbesondere aber auf Verbesse-

rungsmaßnahmen im Treppenraum zur Herstellung eines sicheren Flucht- und Rettungswe-

ges.  
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- Teilsanierung Kirchplatz 1 

 

Das dreigeschossige Fachwerkeckgebäude Kirchplatz 1 / Lange Straße beherbergt im Erdge-

schoss Ladengeschäfte und in den oberen Geschossen insgesamt drei Wohnungen. Die Ei-

gentümergemeinschaft hat über Jahre hinweg regelmäßig Unterhaltungsmaßnahmen durch-

geführt, zuletzt wurden im Jahre 2002 neue Versorgungsleitungen, neue sanitäre Anlagen so-

wie neue wärmegedämmte Sprossenfenster eingebaut. Ende des Jahres 2013 entschieden 

sich die Eigentümer das Dach sanieren zu lassen und dabei gleichzeitig die Dachdämmung 

dem heutigen Standard anzupassen. Zusätzlich wurden die Abwasserleitungen erneuert, 

Brandschutzmaßnahmen im Dachstuhl des Nebengebäudes sowie im 

 Treppenhaus ausge-

führt. Während der 

Durchführung der Sanie-

rungsmaßnahmen wur-

den erhebliche Schäden 

am Pultdach zur Innen-

hofseite festgestellt, die 

zwingend beseitigt wer-

den mussten. Darüber 

hinaus wurden nach Frei-

legung des Dachbodens 

Gasleitungen gefunden, 

die aus Sicherheitsgrün-

den dringend zurück ge-

baut und neu verlegt wer-

den mussten. Dadurch 

entstand eine Kostensteigerung von insgesamt ca. 27.000 Euro gegenüber der ursprünglichen 

Planung. Der Instandsetzungsaufwand betrug letztendlich ca. 157.000 Euro. 

 

 Am Beispiel dieser Sanierungsmaßnahme zeigt sich, dass trotz regelmäßiger Unterhaltungs-

aufwendungen ein Eigentümer im Zuge der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen nicht 

sicher sein kann, das nicht weitere Ăverdeckte Mªngelñ erkennbar werden. Die Fºrderrichtlinien 

sollten daher immer so formuliert werden, dass die Erhöhung eines zugesagten Zuschusses 

durch nachgewiesene Mehrkosten in einem vertretbaren Umfang möglich ist. 
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- Sanierung Kirchplatz 3 

 

Das Zentrum der Hann. Mündener Fußgänger-

zone direkt am zentralen Kirchplatz gegenüber der 

St. Blasius-Kirche gelegene Fachwerkhaus Kirch-

platz 3, wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-

derts errichtet. 1894 erfolgte erstmalig der Einbau 

eines Ladengeschäftes im Erdgeschoss, 1992 

eine komplette Überbauung der Innenhoffläche für 

die Vergrößerung des damaligen Ladengeschäftes 

mit gleichzeitiger Nutzungsänderung von einem 

Obst- und Gemüseladen in eine Bäckereifiliale mit 

Café-Betrieb. In den Obergeschossen befanden 

sich drei Wohnungen. Im Zuge der Sanierung 

wurde die Bäckerei mit Café umgebaut, vergrößert 

und barrierearm ausgebaut. Die baulichen Mängel, 

insbesondere im Dach und an der Fassade, wur-

den beseitigt. Im ersten Obergeschoss wurden 

Schulungs- und Veranstaltungsräume eingerich-

tet, im zweiten OG und im Erdgeschoss wurden die 

erforderlichen Personalräume, Vorbereitungs- und 

Lagerräume eingerichtet. Die zuwendungsfähigen Baukosten betrugen ca. 302.000 Euro. 

Obwohl aus dem ehemaligen Wohn- und Geschäftsgebäude nach der Sanierung ein rein ge-

werbliches Objekt wurde, war die Erweiterung des Angebotes zur wohnungsnahen Versor-

gung der Bewohner mit Waren des täglichen Bedarfs sowohl für die Bewohner Hann. Mündens 

als auch für Touristen an dieser zentralen Stelle im Stadtgrundriss wünschenswert, damit auch 

förderungswürdig und entsprach den Sanierungszielen. 

 

- Sanierung Lange Straße 68 

 

Das in der Mitte der Hann. Mündener Fußgängerzone gele-

gene Gebäude Lange Straße 68 wird im Erdgeschoss ge-

werblich genutzt, in den Obergeschossen befinden sich 

mehrere Wohneinheiten. Das barocke Fachwerkhaus aus 

dem 18. Jahrhundert wurde 1908 zu einem Wohn- und Ge-

schäftshaus umgebaut. Im Zuge des damaligen Umbaus 

wurde auch die Fassade modernisiert und erhielt ï für diese 

Zeit ungewöhnlich ï große Fenster im liegenden Rechteck-

format. Im Hof wurde ein neues Gebäude, das mit dem 

Haupthaus über ein neues Treppenhaus verbunden wurde, 

mit je zwei Räumen pro Etage errichtet. 1995 wurde die bis 

dahin verputzte Fachwerkfassade freigelegt, im Gebäudein-

neren wurden nur kleine Modernisierungsmaßnahmen vor-

genommen.  
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Im Zuge der Sanierung wurden jetzt alle Wohnungen in Bezug auf die Haustechnik und Aus-

stattung dem heutigen Standard angepasst. Das Treppenhaus als erster Rettungsweg wurde 

ebenso brandschutztechnisch ertüchtigt wie die Grenzwände, so dass die Anforderungen der 

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) erfüllt oder durch Ersatzmaßnahmen kompensiert 

wurden. Alle Wohnungen erhielten hofseitig einen Balkon, im Hofgebäude wurden gemein-

schaftlich nutzbare Räume untergebracht. Damit wurde die Attraktivität dieser zentralen In-

nenstadtwohnungen deutlich gesteigert, die eine der Voraussetzungen für eine nachhaltige 

Vermietbarkeit ist. Damit ist auch gleichzeitig der Erhalt des Baudenkmals gesichert. Die zu-

wendungsfähigen Gesamtkosten für diese Sanierungsmaßnahme betrugen ca. 275.000 Euro.  

 

- Teilsanierung Lange Straße 82 

 

Das viergeschossige Fachwerkgebäude 

in der Langen Straße 82 ist von seinem 

äußeren Erscheinungsbild für Hann. Mün-

den außergewöhnlich: Nach dem man die 

Fassade 1978 von Putz und Tünche be-

freit hatte, kam eine marmorisierende 

Fachwerkmalerei zum Vorschein, wie sie 

fast ausschließlich in Süddeutschland 

während der Renaissance- und Barock-

zeit beliebt war. 

Das Gebäude wird im Erdgeschoss ge-

werblich genutzt, in den oberen Geschos-

sen befinden sich Mietwohnungen, die im 

Rahmen der Sanierung modernisiert wur-

den. Dazu wurden die Fenster erneuert, 

der Dachboden gedämmt sowie Brand-

schutzmaßnahmen im Treppenhaus 

durchgeführt. Außerdem wurde in einer 

Wohnung eine Gas-Etagen-Heizung ein-

gebaut. Zu diesen Baumaßnahmen ha-

ben die Eigentümer anerkennungsfähige 

Baukosten in Höhe von ca. 31.000ú nach-

gewiesen. Im Rahmen einer zweiten Sa-

nierungsmaßnahme wurde die Heizung 

im ersten Obergeschoss erneuert. Die an-

erkennungsfähigen Gesamtbaukosten hierfür beliefen sich auf ca. 8.200 Euro. 

 

- Sanierung Lange Straße 84 

 

Das im Kern aus der Renaissance stammende Fachwerkhaus war ursprünglich nur 3 geschos-

sig, ein weiteres Geschoss wurde im Klassizismus hinzugefügt. Vermutlich wurde in das dritte 

Obergeschoss auch das Zwerchhaus integriert oder durch die Aufstockung ersetzt. Das Fach-

werkhaus erhielt dann ein zeittypisch flachgeneigtes Dach mit rund 30 Grad Dachneigung. Ein 

langgestreckter Hofbau diente der Vergrößerung der Nutzfläche im Erdgeschoss sowie als 
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große Dachterrasse. Alle drei Geschosse des Haupthauses wurden lediglich als eine große 

Wohnung genutzt, da das fehlende abgeschlossene Treppenhaus eine getrennte Nutzung der 

Wohnebenen nicht zuließ. Durch den Einbau eines feuersicheren Treppenhauses mit Aufzug 

im Rahmen der Sanierung ergab sich die Möglichkeit, auf jeder Ebene eine separate Wohnein-

heit einzurichten. Diese sind ebenso wie das zusätzlich zu Wohnzwecken ausgebaute Dach-

geschoss durch den installierten Aufzug barrierearm zu erreichen.  

Mit der Sanierung dieses Fachwerkhauses ist es gelungen, das Wohnen in der Altstadt von 

Hann. Münden um ein attraktives und zusätzlich barrierearm erschlossenes Gebäude zu be-

reichern und damit die Wohnfunktion der Altstadt insgesamt zu attraktivieren. 

Neben der Reparatur 

von Schäden an der 

Fachwerkfassade wurde 

durch den Einbau neuer 

Fenster sowie einer Pel-

letheizung die in der VU 

formulierte energiespa-

rende Nachbesserung 

des Wohnraums nach-

haltig gesichert. Der zu-

wendungsfähige Auf-

wand für diese Maß-

nahme betrug rund 

885.000 Euro. 

Diese Maßnahme ist ein 

Beispiel für einen sich dramatisch veränderten Finanzbedarf im Laufe der Durchführung der 

Arbeiten, infolge von sich ändernden Planungen und wechselnden Auftragnehmern. Der ur-

sprünglich beauftragte Architekt ist in seiner ersten Kostenschätzung von Baukosten in Höhe 

von 377.000 Euro ausgegangen. Überarbeitete Vorentwürfe ergaben höhere Baukosten. Ein 

aus der Sicht der Bauherrin notwendiger Wechsel von Baufirmen zog eine weitere Baukosten-

erhöhung nach sich.  

 

- Sanierung Lange Straße 92 

 

Im Jahre 1546 wurde auf den heutigen Grundstücken Lange Straße 90 und 92 ein großes, 

prächtiges Renaissance- Eckhaus errichtet, das bereits in der Kopfsteuerbeschreibung von 

1689 vermutlich in Erbfolge in Ăzwei halbe Brauhªuserñ geteilt war. Im Laufe der Jahrhunderte 

machten die unterschiedlichen Fassadengestaltungsvorstellungen der Hausbesitzer aus dem 

konstruktiv einem Gebäude, optisch für den Betrachter, zwei Gebäude. In Folge eines Groß-

brandes im Jahr 2008 wurde das Haus Lange Straße 92 auf der Hofseite fast vollständig zer-

stört, so dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Daher musste die stark durch den 

Brand geschädigte Gebäudehälfte überwiegend abgetragen werden. Ein Teil der die Fassade 
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prägenden nicht beschä-

digten Fachwerkhölzer 

konnten geborgen wer-

den. Der Keller des Ge-

bäudes konnte ebenfalls 

gerettet werden, musste 

aus Standsicherheits-

gründen aber reversibel 

verfüllt werden. Wie bei 

vielen Sanierungsmaß-

nahmen erfolgt, wurde 

auch hier ein Modernisie-

rungsgutachten in Auftrag 

gegeben mit dem Ziel, die 

durch den Brand verloren 

gegangene Haushälfte des Renaissancegebäudes von 1546 wieder zu ergänzen und dabei 

alle geborgenen Fassadenhölzer zu integrieren. Dabei galt es, sowohl die heutigen Anforde-

rungen der NBauO zu erfüllen, als auch bei der Fassadengestaltung die niedrigen Geschoss-

höhen, die Geschossvorsprünge und die kleingliedrige Fachwerkstruktur der erhalten geblie-

benen Haushälfte zu berücksichtigen, ohne die Wirtschaftlichkeit der Immobilie aus dem Auge 

zu verlieren. Der mit den Eigentümern geschlossene Modernisierungsvertrag sah nicht nur die 

Wiederherstellung der Gebäudehülle mit Einbau der vorhandenen originalen Bausubstanz vor, 

sondern darüber hinaus auch den Ausbau von zeitgerecht ausgestatteten Wohnungen und 

insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Aufwendige Tiefgründungen auf der 

Grundlage eines zwingend zu erbringenden Standsicherheitsnachweises verteuerten die Sa-

nierungsmaßnahme, so dass die Gesamtkosten letztendlich bei rund 675.000 Euro lagen.  

Mit dem Abschluss dieser umfangreichen Sanierungsmaßnahme wurde nicht nur die Brandlü-

cke geschlossen, sondern der Wohnungsmarkt im Sanierungsgebiet durch weitere moderne 

Wohnungen bereichert. Im Erdgeschoss wurde ein Zeitschriften- und Tabakwarengeschäft 

eingerichtet, so dass auch das in der VU formulierte Sanierungsziel ĂAnsiedlung von Gewerbe 

zur wohnungsnahen Versorgung der Bewohner mit Waren des tªglichen Bedarfsñ mit dieser 

umfassenden Sanierungsmaßnahme realisiert wurde. 

 

- Sanierung Lange Straße 94 

 

Das heutige Gebäude Lange Straße 94 besteht im Kern aus zwei barrocken Häusern, die im 

Klassizismus zu einem Gebäude zusammengefasst und dabei aufgestockt und zeittypisch ver-

putzt wurden. Der verheerende Brand von 2008, der vom Nachbarhaus Lange Straße 92 aus-

ging, hatte auch dieses Gebäude so stark beschädigt, dass nach dem Brand umfangreiche 

Instandsetzungen notwendig wurden. 

Im Zuge der Sanierung des Gebäudes wurden alle Wohnungen modernisiert, zum Teil neu 

zugeschnitten, alle Wohnungen erhielten zum Innenhof hin einen kleinen Balkon. Das Trep-

penhaus wurde brandschutztechnisch ertüchtigt. Erstmalig wurde in der Fachwerkstadt Hann. 

Münden ein bereits in Göttingen erprobtes einfaches Sprinklersystem im Treppenhaus instal-

liert mit dem Ziel, im Brandfalle die Funktion des Treppenhauses so lange wie möglich sowohl 
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als Fluchtweg für die Bewohner wie auch als Angriffsweg für die Feuerwehr zu erhalten, ohne 

die hölzerne Treppen ausbauen zu müssen. Weiterhin wurden zahlreiche     

konstruktive und statische Mängel beseitigt. Mit die-

sen Sanierungsmaßnahmen ist eine dauerhafte und 

nachhaltige Nutzung des Gebäudes und somit der 

Erhalt des Baudenkmals gesichert. 

Für die Wohnnutzung besonders attraktiv ist zweifel-

los der Anbau von Balkonen sowie der Ausbau der 

hofseitig gelegenen Dachterrasse. Das im Erdge-

schoss gelegene Ladengeschäft wurde wieder her-

gerichtet, damit bleibt die wohnungsnahe Versor-

gung der Bewohner mit Waren des täglichen Bedarfs 

bestehen. Die förderfähigen Gesamtkosten der Maß-

nahme beliefen sich auf rund 1.076.000 Euro. 

 

 

 

 

 

-  

- Sanierung Lange Straße 98 

Das dreigeschossige Wohn-und Geschäftshaus 

in der Langen Straße 98 weist mit seiner Klin-

kerfassade Gestaltungsmerkmale aus der soge-

nannten Neuzeit auf. Die Eigentümer haben im 

Zuge einer Schadensreparatur die nach Nord-

westen zum Nachbarn liegende Fassade aus-

gebessert, gedämmt und mit Tonziegeln behan-

gen. Dabei entstandenen anerkennungsfähigen 

Baukosten in Höhe von ca. 11.000 Euro.  

Etwa zehn Jahre später haben sich die Eigentü-

mer zu einer weiteren, dieses Mal umfassenden 

Sanierungsmaßnahme entschieden. Während 

das gewerblich genutzte Erdgeschoss unange-

tastet blieb, wurden die insgesamt fünf Wohnun-

gen in den drei Obergeschossen mit einer Ge-

samtwohnfläche von ca. 430 qm grundlegend 

durchsaniert und erhielten zudem Balkone. Im 

Zuge dieser Sanierungsmaßnahme erhielten 

die Wohnungen  neue Grundrisszuschnitte und 

wurden mittels eines neu installierten Aufzuges 

barrierefrei erschlossen. Gemäß dem vorgeleg-

ten Modernisierungsplan erfolgte ein Abriss des 

Lange Straße 94  

Foto:Stephan Schmidt   
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alten Treppenhauses im Vorderhaus, das Aufmauern eines neuen Treppenhauskerns ein-

schließlich neuer Gründung, der Einbau eines Fahrstuhls, der Einbau eines neuen Treppen-

hauses, das Umsetzen von Fenstern im Treppenhaus und Dachgeschoss unter Brandschutz- 

und lichttechnischen Aspekten, die Sicherstellung des Brandschutzes im Treppenhaus mit 

neuen Wohnungseingangstüren, das Herstellen barrierearmer Wohnungen mit neuen Innen-

türen, die Optimierung der Wohnungszuschnitte, der Einbau von Brandschutzfenstern, die 

Wärmedämmung der Innen- und Außenwände, der Umbau des Daches des Hinterhauses ein-

schließlich der Nutzungsmöglichkeit als Dachterrasse, der Einbau von Fluchtwegtreppen, der 

Anbau einer Rauchwärmeabzugsanlage sowie die Erneuerung der Haustechnik und der Ein-

bau einer neuen Heizung. Mit voraussichtlichen Baukosten von ca. 1,2 Mio. Euro stellt diese 

Maßnahme eine der umfangreichsten und kostenintensivsten Sanierungen im Sanierungsge-

biet Altstadt III dar.  

Gemäß den städtischen Richtlinien für die Gewährung von Kostenerstattungsbeträgen für Mo-

dernisierungen und Instandsetzungen im Sanierungsgebiet sowie der anzuwendenden Mehr-

ertragsberechnung könnte den Eigentümern ein erheblicher Zuschuss gewährt werden. Aller-

dings stehen Zuschussmittel in der theoretisch möglichen Höhe nicht mehr zur Verfügung, da 

der Bruttokostenrahmen (Fördertopf) nahezu ausgeschöpft war. Nach intensiver Beratung im 

Verwaltungsausschuss der Stadt wurde den Eigentümern letztlich ein Zuschuss in Höhe der 

verbliebenen Mittel gewährt.  

- Sanierung Petersilienstraße 2   - das ĂLeuchtturmprojektñ 

Das frühbarrocke dreigeschossige Fachwerkgebäude in der Petersilienstraße 2 wurde bis zum 

Ende des letzten Jahrtausends im Erdgeschoss als Gaststätte und in den darüber liegenden 

Geschossen zum Wohnen genutzt. Die zum Nachbargrundstück Ziegelstraße 38 / 40 gele-

gene Brandwand lag seit dem Abbruch des Nachbargebäudes im Jahre 1990 frei. Hier hatte 

es gebrannt, das nicht vollends geräumte Grundstück geriet mehr und mehr zur Müllkippe und 

wurde wenige Jahre spªter durch die Stadt mit einem Bretterzaun eingezªunt. Diese ĂWundeñ 

im Stadtgefüge stellte eine große Herausforderung für die Sanierungsplaner dar. Obwohl für 

dieses Grundstück in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts bereits eine Baugenehmi-

gung für ein neues Wohn-und Geschäftsgebäude erteilt worden war, sah der damalige Eigen-

tümer von einer Realisierung ab, da die von ihm erhoffte Rendite nicht zu erzielen war.  

Wie weiter oben berichtet, hatte die Stadt nicht zuletzt auf Anregungen aus der Bürgerbeteili-

gung ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Möglichkeit der Unterbringung von Stellplätzen 

auf dieser Brache untersuchen zu lassen. Im Zuge der Sanierungsberatung für den Bauherrn 

des Gebäudes Petersilienstraße 2 und der in den Arbeitsgruppen engagierten Nachbarn 

wurde eine Lösung für die Neugestaltung der Brache erarbeitet. Dabei ist es gelungen, die 

Interessen von vier Eigentümern zu vereinen. In einem ersten Schritt erwarb der Eigentümer 

des Grundstücks Petersilienstraße 2 die Brache und schlug Teile davon seinem Grundstück 

zu. In einem zweiten Schritt bildeten  die Nachbarn der Grundstücke Ziegelstraße 36 sowie 

Tanzwerderstraße 5 mit dem Eigentümer der Petersilienstraße 2 eine Eigentümergemein-

schaft, um auf der restlichen Fläche der Brache elf Stellplätze für den eigenen Bedarf einzu-

richten. 

Im Zuge der Sanierungsberatung unter Beteiligung der Denkmalpflege wurde sehr intensiv 

diskutiert, wie zumindest die Gebäudeecke Ziegelstraße / Petersilienstraße baulich wiederher-

gestellt werden könnte. Da der Eigentümer der Petersilienstraße den Wiederbetrieb der Gast-

stätte ursprünglich favorisierte, wurde auf der Grundlage eines durch die  
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Stadt in Auftrag gegebenen Modernisierungsgutachtens eine zeitgerecht gestaltete Lösung 

entwickelt. Geplant war, in einer eineinhalbgeschossigen Holzskelettbauweise mit ziegelge-

deckten Satteldach eine eingeschossige, sogenannte ĂStadtloggiañ, oberhalb des dort liegen-

den Gewölbekellers, zu errichten. Ein entsprechender Modernisierungsvertrag war bereits un-

terschrieben, als der Eigentümer nach ca. zweijähriger Diskussion seine Pläne änderte. Das 

neue Konzept sah den Rückbau der Gaststätte zu einer Wohnung vor, sowie die Sanierung 

des ganzen Gebäudes zu einem barrierearmen Wohnhaus mit außenliegendem, modern ge-

stalteten Treppenhaus mit integriertem Aufzug. Dazu musste tiefgreifend in die Substanz des 

vorhandenen Gebäudes eingegriffen werden. Dabei zeigten sich weitere Bauschäden die vor-

her nicht ersichtlich waren. Die dadurch entstandenen Baukosten führten zu einer Erhöhung 

des Sanierungszuschusses.  

Die Sanierung des Gebäudes Petersilienstraße 2 unter Einbeziehung des Grundstückes Zie-

gelstraße 38 / 40 sowie der Beteiligung der angrenzenden Eigentümer stellte auch deshalb 

einen Höhepunkt im Sanierungsgebiet Altstadt III dar, weil einerseits durch den Rückbau einer 

ehemals gewerblich genutzten Fläche die Wohnnutzung weiter gestärkt und es andererseits 

mit der Errichtung eines außenliegenden Treppenturms mit integriertem Aufzug gelang, ein 

Fachwerkhaus barrierearm zu erschließen. Dadurch ist es möglich, sowohl mobilitätseinge-

schränkten Bewohnerinnen und Bewohnern als auch jungen Familien mit Kindern ï also ins-

gesamt breiten Bevölkerungsschichten ï ein attraktives Wohnungsangebot in der Altstadt vor-

zuhalten. Zudem ist es dem Bauherrn gelungen, mit einfachen Mitteln einen dem Wohnge-

bäude zugeordneten Freibereich herzurichten: Auf dem vorhandenen Gewölbekeller wurde 

eine Stahlbetonplatte betoniert. Diese dient einerseits 

  

Quelle: Rahmenplan Seite 5 



 
 

41 

 

 

dem Schutz des darunter liegenden denkmalgeschützten Gewölbes und andererseits als Hof- 

und Aufenthaltsfläche. 

Dem Bauherrn entstanden einschließlich seines Anteils am Gemeinschaftsprojekt Stellplätze 

(siehe Sanierung Ziegelstraße 38/40) Gesamtkosten in Höhe von ca. 700.000 Euro.  

 

- Teilsanierung Radbrunnenstraße 4 

Das, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende, nur knapp drei Meter breite 

dreigeschossige Fachwerkhaus, war einige Zeit ungenutzt und wurde durch den Eigentümer 

des angrenzenden Grundstücks Lange Straße 100 erworben und baurechtlich vereinigt. Ne-

ben der vollständigen Erneuerung der Elektroinstallation wurden insbesondere Maßnahmen 

zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes sowie Arbeiten zur Nutzungsänderung 

des Fachwerkhauses von einem Ladengeschäft mit Lager zu einer Wohnung durchgeführt. Zu 

den Baukosten in Höhe von ca. 60.000 Euro hat der Eigentümer Eigenleistungen in Höhe von 

ca. 18.000 Euro erbracht.  
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- Teilsanierung Radbrunnenstraße 6 / 8  

                                                                     

Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts als 

dreigeschossiger Klinkerbau errichtete Ge-

bäude wies größere Mängel im Dachbereich 

und an den Fassaden auf, so dass es durch 

die Eigentümer saniert werden sollte. 

Gleichzeitig sollte das Erdgeschoss umge-

baut und die Toiletten der beiden Wohnun-

gen im ersten und zweiten Obergeschoss 

vom Treppenhaus in die Wohnungen verlegt 

werden. Die geschätzten Baukosten betru-

gen ca.79.000ú Diese Maßnahme stellte ei-

nen Meilenstein im Sanierungsgebiet Alt-

stadt III dar. Mit den ersten türkisch stämmi-

gen Eigentümern wurde ein Modernisie-

rungsvertrag abgeschlossen. Die Eigentü-

mer haben letztendlich nur einige Schäden 

beseitigt und auf die Modernisierung der 

Wohnungen verzichtet. Sie konnten damit 

Baukosten in Höhe von ca. 19.000 Euro 

Foto: Stephan Schmidt  

Radbrunnenstraße 4  
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nachweisen. Bereits zugesagte weitere Fördermittel für den Austausch von Fenstern und Tü-

ren in den drei Wohnungen, sowie die Installation von Brandmeldern, haben die Eigentümer 

nicht in Anspruch genommen. 

- Teilsanierung Radbrunnenstraße 14 

Bei dem dreigeschossigen Fachwerkgebäude in der Radbrunnenstraße 14 verbergen sich hin-

ter der heutigen Putzfassade zwei Gebäude. 1933 / 1934 wurde das Nachbargebäude Haus-

nummer 16 weitestgehend abgebrochen und durch einen Massivbau ersetzt, der seitdem mit 

der Nummer 14 ein Gebäude bildet. Wesentlicher Bestandteil des Neubaus war ein neues 

Treppenhaus, über das alle Geschosse des Vorder- und Hinterhauses erreicht werden konn-

ten. Mehrfache Nutzungsänderungen gewerblicher Art erfolgten in den Gebäuden, alle Berei-

che der Hofgebäude wurden nach und nach zu Wohnzwecken umfunktioniert. Bauordnungs-

rechtliche Anforderungen fanden dabei nicht immer Berücksichtigung. Im Zuge der partiellen 

Sanierungsarbeiten wurden insbesondere die Anforderungen der Niedersächsischen Bauord-

nung an die Rettungswege ï Treppenhaus und Flure ï umgesetzt. Weiterhin war eine obliga-

torische Bausubstanzsanierung erforderlich, so dass zeitgerechter Wohnraum entstehen 

konnte. Dabei wurden auch verschachtelte Dachflächen der Hofgebäude so ergänzt und be-

gradigt, dass eine nachhaltige Bauunterhaltung zukünftig möglich ist. Gleichzeitig erfolgte eine 

brandschutztechnische Ertüchtigung der Grenzwände. An der straßenseitigen Fassade wur-

den neue denkmalgerechte Fenster eingebaut. 

Bei der Modernisierung dieses Gebäudes handelte es sich um eines der ersten Sanierungs-

projekte, welches mit Bauherrn 

mit Migrationshintergrund 

durchgeführt werden konnte. 

Vorausgegangen war ein län-

gerer Beratungsprozess, um 

die Gebäudeeigentümer einer-

seits von der Notwendigkeit der 

Sanierung und den Vorteilen 

des Sanierungsprogramms zu 

überzeugen und andererseits 

das Verständnis für das for-

melle Sanierungsverfahren zu 

wecken.  

Die Kosten der Modernisie-

rungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen gemäß den eingereichten Rechnungen betrugen ca. 103.000 Euro. Bei der Er-

mittlung des zuwendungsfähigen Aufwands wurden davon - wie bei allen geförderten Maß-

nahmen - Kosten, die der Eigentümer aufgrund anderer Rechtsvorschriften oder wegen unter-

lassener Instandsetzung selbst zu tragen hat, in Höhe von ca. 5.000 Euro abgesetzt, so dass 

ein zuwendungsfähiger Aufwand in Höhe von ca. 98.000 Euro ermittelt wurde. Die Eigentümer 

hatten in hohem Maße Eigenleistungen durchgeführt und dadurch erhebliche Ersparnisse er-

zielt. Dadurch reduzierte sich allerdings auch die Höhe des maximal möglichen, im Bescheid 

genannten, Förderzuschusses.  
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Dieses Beispiel zeigt einerseits, dass Eigentümer durchaus bereit sind, durch Eigenleistungen 

den finanziellen Aufwand für die Sanierung ihrer Gebäude zu reduzieren, sie aber andererseits 

durch diese Kostenersparnis gleichzeitig einen geringeren Förderzuschuss erhalten. 

- Teilsanierung Radbrunnenstraße 17 

Das zweigeschossige Fach-

werkgebäude trägt eine In-

schrift aus dem Jahre 1734 

und ist damit dem Barock zu-

zuordnen. Als typisches Hand-

werkerhaus  verfügte es über 

Seitengebäude, Stallungen so-

wie ein Hinterhaus, die im 

Laufe der Jahrhunderte hinzu-

gefügt wurden. Im Zuge der 

Sanierung wurden in dem Ge-

bäude fünf Wohneinheiten un-

terschiedlicher Größe sowie 

 Foto: Stephan Schmidt 

ein Ladengeschäft mit Büro im Erdgeschoss eingerichtet. Dazu wurden Arbeiten an der Fas-

sade durchgeführt, die Wärmedämmung verbessert, der Eingangsbereich umgestaltet, Fens-

ter erneuert, das Treppenhaus brandschutztechnisch ertüchtigt, Balkone errichtet, die Elektro-

installation erneuert und der Innenhof umgestaltet. Der zuwendungsfähige Aufwand für diese 

Maßnahmen betrug ca. 155.000 Euro.  

 

- Sanierung Radbrunnenstraße 24   

                                                                    Das, 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts er-

richtete, schlichte spätbarocke zweigeschos-

sige Fachwerkgebäude wird als Einfamilien-

haus genutzt. Mitte der 90er Jahre wurde das 

Gebäude im Inneren ohne Inanspruchnahme 

öffentlicher Mittel saniert und damit den zeitge-

rechten Wohn- und Lebensverhältnissen ange-

passt. Im Rahmen der Sanierung wurden jetzt, 

mit Hilfe der Städtebauförderung, denkmalge-

rechte Dachgauben eingebaut, die Wärmedäm-

mung verbessert, einige Fenster erneuert, die 

Fachwerkfassade einschließlich des Sandstein-

sockels saniert, die Wetterseite gedämmt und 

mit Ziegeln behangen sowie die Außenanlagen 

denkmalgerecht gestaltet. Der zuwendungsfä-

hige Aufwand betrug ca. 44.000 Euro. In einem 

zweiten Bauabschnitt haben die Eigentümer 
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eine Fassade instandgesetzt, die durch den Abbruch eines Anbaus auf dem Nachbargrund-

stück freigelegt wurde. Dabei entstandenen Baukosten in Höhe von ca. 7.000 Euro.  

- Sanierung Radbrunnenstraße 38 

Das aus dem Historismus stammende zweigeschossige Fachwerkgebäude mit vorgekragten 

Obergeschossen und bauzeitlichem Zwerghaus wurde durch die Eigentümer im Innenbereich, 

zum Teil in Eigenleistung, bereits in den 80er und 90er 

Jahren des letzten Jahrhunderts zeitgerecht modernisiert. 

Im Zuge der Sanierung wurden alle Schäden am statisch 

wirksamen und konstruktiven Fachwerkgefüge an der 

Straßenseite fachgerecht repariert, die Schäden an den 

Gefachen der straßenseitigen Fassade beseitigt, die 

Schäden am Fachwerk auf der Hofseite repariert, der 

Dachstuhl instand gesetzt und mit Ziegeln neu eingedeckt, 

Dachfenster eingebaut, der Schornsteinkopf instand ge-

setzt und mit einem Behang versehen sowie der Innenhof 

neu gestaltet. Dabei haben die Eigentümer Eigenleistun-

gen in einem niedrigen fünfstelligen Betrag erbracht. Die 

Aufwendungen betrugen ca. 60.000 Euro.   

 

 

- Teilsanierung Radbrunnenstraße 40 

Das barocke Fachwerkgebäude in der Radbrunnenstraße 40 wurde im Zeitalter des Klassizis-

mus an der straßenseitigen Fassade horizon-

tal verbrettert. Mit dieser Maßnahme sollte op-

tisch der Eindruck eines Steingebäudes er-

zeugt werden. Die damaligen Eigentümer hat-

ten Anfang der 90er Jahre diese Fassaden sa-

niert und neben der kompletten Fenstererneu-

erung in den Straßenfassaden diese horizon-

tale Verbretterung rekonstruiert. Das am Ein-

gang der Altstadt gelegene Gebäude, in unmit-

telbarer Nähe zur Fuldabrücke und zum Fäh-

renpfortenturm, ist trotz dieser für die Fach-

werkstadt Hann. Münden eher ungewöhnli-

chen ĂFassadengestaltungñ stadtbildprªgend.  

In Verbindung mit einem Eigentümerwechsel 

wurden im Rahmen der Sanierung die Woh-

nungen komplett modernisiert. Dabei wurde 

die Haustechnik erneuert, die Wohnungs-

grundrisse wurden optimiert, kleinteilig ver-

baute Räume zu Gunsten größerer und helle-

rer Räume zurückgebaut, Bäder, Küchen, Tü-

ren, Fußböden, Wände und Decken moderni-

Foto: Stephan Schmidt  
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siert. Weiterhin wurde der vorbeugende Brandschutz durch den Einbau einer VDE-gerechten 

Elektroinstallation verbessert, Rauchmelder im Treppenhaus und den Fluren der Wohnungen 

ermöglichen die Brandfrüherkennung, rauchdichte Wohnungseingangstüren erhöhen die Si-

cherheit für die Bewohner. Die Baukosten betrugen ca. 57.000 Euro. Zur Finanzierung er-

brachten die Eigentümer Eigenleistungen in Höhe von ca. 20.000 Euro.  

Insgesamt ist diese Maßnahme ein gutes Beispiel dafür, dass es engagierten Hauseigentü-

mern mit viel Eigeninitiative gelingen kann, sich in der denkmalgeschützten Altstadt von Hann. 

Münden ein modernes Zuhause zu schaffen. 

 

- Sanierung Ritterstraße 1 /Lange Str. 90 

Das dreigeschossige Fach-

werkgebäude mit vorgekrag-

ten Obergeschossen und ei-

nem Zwerchhaus wurde 1546 

als ein großes prächtiges Re-

naissance-Eckhaus errichtet. 

Bereits in der Kopfsteuerbe-

schreibung von 1689 war das 

Gebªude in Ăzwei halbe Brau-

hªuserñ geteilt, die s¿dliche 

Hälfte erhielt im Laufe der 

Zeit die Anschrift ĂLange 

StraÇe 92ñ, wªhrend die 

nördliche Hälfte als ĂRitter-

straße1ñ gef¿hrt wurde. Im 

Laufe der Jahrhunderte und 

sich damit ändernden Besitz-

verhältnissen war das Gebäude Ritterstraße 1 mit dem Gebäude Ritterstraße 3 zusammen 

gewachsen. Die Wohnungen in den Gebäuden hatten sich ungeordnet über die Grundstücks-

grenzen hinweg in den einzelnen Gebäudeteilen entwickelt.  

Die Wohnungen waren größtenteils in sich nicht abgeschlossen, so dass einzelne Zimmer nur 

über Treppenhausflure erreichbar waren. Außerdem hatten die Wohnungen unterschiedliche 

lichte Höhen, so dass neben der notwendigen Instandsetzung eine Komplettmodernisierung 

notwendig war. Mit der Sanierung wurden die Wohnungen innerhalb der Parzellenstruktur neu 

geordnet. Die Häuser Ritterstraße 1 und 3 wurden dabei soweit getrennt, dass sie zukünftig 

auch einzeln nutzbar sind. Das Treppenhaus wurde durchgehend bis ins Dachgeschoss an-

gelegt und der Hauszugang an seine ursprünglichen Stelle von 1546 zurückverlegt. Auf der 

Grundlage eines Modernisierungsgutachtens, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, wurde 

der folgende Modernisierungsplan erarbeitet: 

Sanierung der Fassade durch Austausch und Reparatur abgängiger Fachwerkhölzer und Ge-

fache, Sicherung des statischen Gefüges des Gebäudes, Sanierung der feuchten Hoffassade, 

Behang der rückwärtigen Fassade mit Tonziegeln einschließlich Einbau einer Wärmedäm-

mung, Reparatur des Dachstuhls mit Einbau einer Wärmedämmung, Sanierung der Schorn-

steinköpfe, Einbau denkmal- und altstadtgerechter wärmegedämmter Fenster,  



 
 

47 

Schaffung von zeitgerecht 

ausgestatteten Wohnungen 

sowie Sicherstellung des 

Brandschutzes. Die Kosten in 

Höhe von ca. 26.000 Euro für 

das Gutachten hat die Stadt 

Hann. Münden getragen. Die 

von den Bauherren beauf-

tragte Architektin ging in ihrer 

Kostenschätzung mit Baukos-

ten in Höhe von ca. 455.000 

Euro aus. Im Zuge der Bau-

maßnahmen entstanden 

Mehrkosten in Höhe von ca. 

56.000 Euro. 

Ritterstraße 1 vor der Sanierung 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wurden Kosten in Höhe von ca. 526.000 Euro anerkannt. 

Mit der durchgeführten Sanierung wurde die gewerbliche Fläche im Erdgeschoss um neue 

moderne Nebenräume erweitert. Zusätzlich entstanden insgesamt fünf Wohnungen vom ers-

ten Obergeschoss bis ins Dachgeschoss mit 50 bis 65 qm Wohnfläche. Mit der Verlegung des 

Hauseingangs an die ursprüngliche Stelle und in Anbetracht der historischen Zugehörigkeit 

des Gebªudes wurde auf Antrag des Eigent¿mers die Anschrift in ĂLange StraÇe 90ñ geªndert.  

Das im Jahr 2007 fertig gestellte Gebäude wurde durch einen Brand im Nachbargebäude 

Lange Straße 92 am 04.05.2008 in Mitleidenschaft gezogen. Auf das Haus Lange Straße 90 

hat das Feuer nur in geringem Umfang übergegriffen. Die Maßnahmen zum vorbeugenden 

Brandschutz, die bei der Sanierung durchgeführt waren, hatten Schlimmeres verhindert. Den-

noch waren kleine Brandschäden sowie größere Schäden durch das Löschwasser, das insge-

samt durch das Haus gedrungen war, entstanden. Insbesondere der Lebensmittelladen im 

Erdgeschoss hatte erhebliche Schäden am Inventar zu verzeichnen. In Folge des Brandscha-

dens wurde die südliche Giebelfassade zum Grundstück Lange Straße 92 als massive Wand 

errichtet um die Feuerwiderstandsklasse F 90 zu erreichen. Zusätzlich wurde die Wand 30 cm 

über Dach geführt, um die Gefahr eines Feuerüberschlags zu minimieren. Am 17. Januar 2009 

wurde mit einem ĂTag der offenen T¿rñ die erfolgreiche erneute Sanierung des Gebªudes ge-

feiert. 

 

- Sanierung Ritterstraße 3 

Das aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zweigeschossige Gebäude bildete vor der 

Sanierung mit dem Haus Lange Straße 90 eine Einheit. In der Entwicklungsgeschichte der 

beiden Häuser waren die Wohnungen von Geschoss zu Geschoss ineinander und übereinan-

der verschachtelt angeordnet. Ein Hofgebäude, das zu Zeiten der Nutzung als Schlachterei  

teilweise als Gewerberäume und teilweise als Schlafräume von Angestellten diente, war mitt-

lerweile ebenfalls stark verschachtelt in die Wohnnutzung des Vorderhauses mit einbezogen 

worden. Dieses Gebäude wurde ebenfalls bei dem verheerenden Brand am  
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 04. Mai 2008 insbesondere im Innenhofbereich 

sowie im Dach und im ersten Obergeschoss 

stark beschädigt. 

Im Zuge der Sanierung auf der Grundlage eines 

Modernisierungsgutachtens (siehe Ritterstr.1/ 

Lange Str. 90)  wurden sowohl die Brandschä-

den beseitigt als auch die Grundrisse der Woh-

nungen neu organisiert. Dabei wurden die 

Wände an der Flurstücksgrenze zur Langen 

Straße 90 durchgehend durch das gesamte Ge-

bäude feuerbeständig ausgeführt. Alle Wohnun-

gen erhielten einen Aufenthaltsraum an der Fas-

sadenseite zur Ritterstraße, so dass keine, le-

diglich zum Innenhof orientierten Wohnungen, 

mehr vorhanden waren. Durch eine geschickte 

Grundrissplanung und das Reaktivieren unge-

nutzter Dachräume erhielt jede Wohnung eine 

Loggia. Das Treppenhaus wurde brandschutz-

technisch so ertüchtigt, dass es in allen wesent-

lichen Punkten den Anforderungen der Nieder-

sächsischen Bauordnung      entspricht und da-

mit in vollem Umfang als erster Rettungsweg 

dienen kann. Im Zuge der Baumaßnahme wur-

den die Fassaden saniert, das statische Gefüge des Gebäudes gesichert, die Hoffassade frei-

gelegt und eine neue Feuchtigkeitsabdichtung eingebracht, die rückwärtige Fassade gedämmt 

und neu verputzt, der Dachstuhl gedämmt und repariert, denkmal- und altstadtgerechte wär-

megedämmte Fenster eingebaut sowie der Wärmeschutz insgesamt verbessert. Die Kosten 

der Instandsetzungsmaßnahme betrugen ca. 578.000 Euro.  

 

- Sanierung Schmiedestraße 5  

Bereits  Ende der 90er Jahre beschäftigten sich die Eigentümer des Gebäudes mit einer mög-

lichen Sanierung des barocken Haupthauses aus der Mitte des 17. Jahrhunderts sowie der 

später hinzugefügten Hofgebäude. Auf der Grundlage eines Sanierungsgutachtens waren sie 

daher in der Lage, den ersten Modernisierungsvertrag mit der Stadt im Sanierungsgebiet 

Altstadt III abzuschließen. Geplant war ein Rückbau einer als Gaststätte genutzten Fläche im 

Erdgeschoss zu Wohnzwecken sowie die Sicherstellung des ersten und zweiten Rettungswe-

ges für alle Nutzungseinheiten im Gebäude, eine fachgerechte Reparatur aller Schäden am 

statisch wirksamen konstruktiven Fachwerkgefüge, die Schaffung von zwei weiteren und damit 

insgesamt fünf zeitgerecht ausgestatteten Wohnungen sowie eine denkmalgerechte Instand-

setzung der gesamten Dachfläche, der Fassade zur Straßen- und Hofseite und aller Fenster 

in den Wohnungen. Die geschätzten Baukosten erhöhten sich durch im Laufe der Baumaß-

nahmen erkennbare Schäden die beseitigt werden mussten, um 90.000 Euro, so dass der 

Instandsetzungsaufwand ca. 534.000 Euro betrug.  Der ursprünglich geplante Rückbau der 

Gaststätte wurde zunächst auf   

Foto: Stephan Schmidt                    
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Bitten der Stadt zurückgestellt, da hier übergangsweise das Quartiersmanagement unter-

gebracht wurde. 

In einem zweiten Bauabschnitt haben 

die Eigentümer die in der westlichen 

Gebäudehälfte liegende ehemals ge-

werblich genutzte Fläche zurückge-

baut und dort eine Wohnung einge-

richtet. Von den entstandenen Bau-

kosten in Höhe von ca. 145.000 Euro 

konnten fördertechnisch ca. 132.000 

Euro anerkannt werden. 

In einem dritten Bauabschnitt vollzo-

gen die Eigentümer eine weitere Nut-

zungsänderung im Erdgeschoss: Die 

ursprünglich als Gaststätte und zwi-

schenzeitlich als Bürgertreff im Sa-

nierungsgebiet genutzte Teilfläche im 

Erdgeschoss wurde zu einer moder-

nen Wohnung mit 65 qm Wohnfläche 

umgestaltet. Die Modernisierungs-

kosten betrugen  ca. 85.000 Euro. 

 

Nach Abschluss der Sanierung wer-

den in dem Gebäude nunmehr fünf 

moderne Wohnungen sowie ein at-

traktiver sonniger Hinterhof für die 

Bewohnerinnen und Bewohner zu ei-

nem Mietpreis von anfänglich 4,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angeboten. Durch die 

Umwandlung von ehemals gewerblich genutzter Fläche in Wohnungen wird das von der 

Stadt Hann. Münden präferierte Ziel, die Wohnnutzung im Sanierungsgebiet Altstadt III und 

damit in der Altstadt insgesamt zur stärken, nachhaltig unterstützt. Dieses Beispiel zeigt wei-

terhin, dass die Sanierung eines Gebäudes nicht zwangsläufig in einem Schritt erfolgen muss, 

sondern dass ï wie hier geschehen ï die Sanierung auch in mehreren Schritten erfolgen kann. 

Eine wichtige Voraussetzung ist dabei allerdings, dass eine umfangreiche Schadensermittlung 

zu Beginn der Planung durchgeführt wird. 

 

- Sanierung Siebenturmstraße 15 

Das um 1620 errichtete dreigeschossige Fachwerkgebäude in der Siebenturmstraße 15 ist mit 

einer in Hann. Münden häufig anzutreffenden Schiffstauornamentik verziert, die an diesem 

Gebäude in guter handwerklicher Qualität die gesamte Gebälkzone überzieht. Die neuen Ei-

gentümer planten die Sanierung des Vorderhauses mit einem Teil des rückseitig gelegenen 

Anbaus. Dort verbleibende Bauteile sollten teilweise abgebrochen bzw. künftig als   


























































































































































